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Offentliche Anhérung ,, Anderung des Transplantationsgesetzes*
Mittwoch, 29. Januar 2025
Paul-Lobe-Haus, Sitzungssaal E 300

Verbinde/Institutionen

e Bundesirztekammer (BAK)!

¢ Biindnis ProTransplant’

e Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO)*
e Eurotransplant’

e Junge Helden'

Namentlich benannte Sachverstindige

e Prof. Dr. Steffen Augsberg
(Professor fiir 6ffentliches Recht, Justus-Liebig-Universitit GieBen)?

e Prof. Dr. Bernhard Banas
(Direktor der Abteilung fiir Nephrologie, Universitatsklinikum Regensburg)!

¢ Dr. Paolo Bavastro
(Facharzt fiir Innere Medizin und Kardiologie)®

e Prof. Dr. Peter Dabrock
(Professor fiir Systematische Theologie (Ethik) am Fachbereich Theologie der Friedrich-
Alexander-Universitidt Erlangen-Niirnberg)?

e Prof. Dr. Kai-Uwe Eckhardt
(Direktor der Medizinischen Klinik mit Schwerpunkt Nephrologie und Internistische In-
tensivmedizin, Charité Universititsmedizin Berlin)®

! Auf Vorschlag der Gesetzesinitiantinnen und -initianten zur 6ffentlichen Anhérung eingeladen.
Z Auf Vorschlag weiterer Abgeordneter zur 6ffentlichen Anhérung eingeladen.
3 Auf Vorschlag der Fraktion der AfD zur 6ffentlichen Anhdrung eingeladen.
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¢ Dr. Anne Gidion
(Bevollméchtigte des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) bei der Bun-
desrepublik Deutschland und der Europdischen Union)?

e Prof. Dr. Winfried Hardinghaus
(Vorstandsvorsitzender des Deutschen Hospiz- und PalliativVerbands (DHPV) und der
Deutschen Hospiz- und PalliativStiftung)?

e Prof. Dr. Ralph Hertwig
(Direktor des Forschungsbereichs Adaptive Rationalitdt, Max-Planck-Institut fiir Bildungs-
forschung Berlin)?

e Prof. Dr. Josef Franz Lindner
(Lehrstuhl fiir Offentliches Recht, Medizinrecht und Rechtsphilosophie, Universitdt Augs-
burg)*

e Ulla Schmidt
(Bundesministerin a. D., Bundesvorsitzende der Bundesvereinigung Lebenshilfe)?

e Priv.-Doz. Dr. Kevin Schulte

(Stellvertretender Klinikdirektor, Oberarzt am Universitdtsklinikum Schleswig-Holstein,
Kiel)?

e Ulrike Sommer
(Empfiangerin eines Spenderorgans)?

Selina Schulze Spiintrup
(ifo Institut Dresden)?

e Andreas Weber
(Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH))?

e Prof. Dr. Claudia Wiesemann
(Universitdtsmedizin Go6ttingen)?
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Die Anwesenheitslisten liegen dem Originalprotokoll bei.
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Einziger Tagesordnungspunkt

a) Gesetzentwurf der Abgeordneten Sabine Dittmar,
Gitta Connemann, Dr. Armin Grau, Christian
Bartelt, Dr. Petra Sitte, Dr. Karl Lauterbach, Jens
Spahn, Dr. Janosch Dahmen, Dr. Christoph
Hoffmann und weiterer Abgeordneter

Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Anderung des
Transplantationsgesetzes — Einfiihrung einer
Widerspruchsregelung im Transplantationsgesetz

BT-Drucksache 20/13804
b) Gesetzentwurf des Bundesrates

Entwurf eines ... Gesetzes zur Anderung des
Transplantationsgesetzes und Einfiihrung der
Widerspruchslésung

BT-Drucksache 20/12609

Die amtierende Vorsitzende, Abg. Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther (BUNDNIS 90/DIE GRUNEN): Guten
Tag, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zu-
schauerinnen, liebe Zuschauer, sehr geehrte Sach-
verstdndige, sehr geehrte Vertreter der Bundesregie-
rung — die gleich kommen wird, einige sind auch
online dabei —, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Zunéchst darf ich um Verstdndnis bitten und dafir
danken, dass Sie so flexibel waren als Sachverstan-
dige, weil wir diese Anhérung heute um zwei Stun-
den verschoben haben, von urspriinglich 16 Uhr
auf 18 Uhr. Sie haben das verfolgt, heute ist wirk-
lich ein historischer Tag in Deutschland, der aus
meiner Sicht eine Zasur dokumentiert in unserer
demokratischen Ordnung. Wie das ausgeht, war, als
wir verschoben haben, nicht klar, jetzt wissen wir
das. Nichtsdestotrotz haben wir uns entschieden,
diese Anhdrung durchzufiihren. Die Gruppe, die
sich fiir eine Widerspruchsregelung einsetzt, hat
ein Recht darauf und das machen wir dann auch.
Ich mochte erst einmal alle Sachverstdndige und
Teilnehmerinnen, die online dazugeschaltet sind,
bitten, darauf zu achten, dass ihre Mikrofone ausge-
schaltet sind — soweit wir das hier tiberblicken, ist
das der Fall — und sich mit vollem Namen anzu-
melden, damit wir wissen, wer Sie sind. Es sind ei-
nige Kolleginnen und Kollegen aus den Bundes-
tagsfraktionen auch online dabei, auch das ist der
Tatsache geschuldet, dass wir verschieben mussten.
Manche sind schon unterwegs zu anderen Termi-
nen, schalten sich dann aber von unterwegs zu die-
ser Anhorung zu. Das haben wir uns auch alles

Ausschuss fiir Gesundheit

etwas ruhiger vorgestellt. Aber das haben histori-
sche Tage so an sich, dass Dinge eben etwas anders
sind.

In der heutigen Anhoérung geht es um einen Gesetz-
entwurf der Abgeordneten Dittmar, Connemann,
Dr. Grau, Bartelt, Dr. Sitte, Dr. Lauterbach, Spahn,
Dr. Dahmen, Dr. Hoffmann und weiterer Abgeord-
neter und dieser tragt den Titel ,,Entwurf eines vier-
ten Gesetzes zur Anderung des Transplantationsge-
setzes — Einfithrung einer Widerspruchsregelung
im Transplantationsgesetz® auf der Drucksache
20/13804 verbunden mit einem Gesetzentwurf des
Bundesrates zu einem ,,Entwurf eines Gesetzes zur
Anderung des Transplantationsgesetzes und Ein-
fithrung der Widerspruchslésung®. Das finden Sie
auf der Drucksache 20/12609. Im Kern wird es
heute darum gehen, wie es méglich sein kann, die
realisierten Organspenden in unserem Land zu ver-
bessern. Denn an dem Punkt sind sich alle Abge-
ordneten, zumindest die uns bekannten, im Deut-
schen Bundestag einig, dass es den Wunsch gibt,
die realisierten Organspenden zu erhéhen. Uber
den Weg allerdings gibt es unterschiedliche Auffas-
sungen. Es gibt die Auffassung, die Widerspruchs-
regelung wiirde hier einen relevanten Beitrag leis-
ten. Eine andere Gruppe vertritt die Auffassung,
dass das kein geeigneter Weg ist.

Wir haben uns dazu im Vorhinein entschieden, das
ist eine Vereinbarung mit der Gruppe und den Per-
sonen im Gesundheitsausschuss, dass wir immer
im Wechsel fragen lassen — Abgeordnete, die
grundsitzlich die Widerspruchsregelung befiirwor-
ten und Abgeordnete, die dem eher skeptisch ge-
geniiberstehen. Es wird auch die Moglichkeit ge-
ben, fiir einen fraktionslosen Abgeordneten, der
noch eine offene Frage stellen méchte, hier eine
Frage zu stellen. Die Reihenfolge und wie sich das
verzahnt, unterliegt einer Vereinbarung, die wir im
Vorfeld getroffen haben. Fiir die Anhorung stehen
uns, wenn die erste Frage gestellt sein wird, insge-
samt 120 Minuten zur Verfiigung. Alle, die schon
h&ufig bei Anhoérungen dabei waren, wissen, dass
iblicherweise Frage und Antwort drei Minuten
umfassen. Wir haben uns im Vorfeld darauf ver-
stdndigt, dass hier vier Minuten mdoglich sind und
innerhalb dieser Zeit Nachfragen erlaubt sind, aber
die vier Minuten nicht iiberzogen werden sollen
und auch nicht diirfen. Dass wir diese vier Minuten
vereinbart haben, folgt dem Gedanken, dass man
bei einem so komplizierten Sachverhalt mal etwas
ausholen muss und mdoglichst nicht unterbrochen
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werden sollte. Darum bitte ich Sie — die Uhr lauft
auf dem Wiirfel im Saal mit —, dass Sie so selber bei
drei Minuten 30 langsam zum Schluss kommen,
weil sonst werde ich Sie doch unterbrechen miis-
sen und das wiirde ich sehr ungern tun. Ich mache
dann, wenn es wirklich knapp wird, so eine Geste
und das heilit dann auch bitte wirklich zum Ende
kommen, damit alle gleichermalBen Zeit haben fiir
Fragen und Antworten. Falls es Sachverstdndige
bei Thnen gibt, wo es etwaige finanzielle Interessen
im Zusammenhang mit dem Anhdérungsgegenstand
gibt, miissten Sie das bei Threm ersten Aufruf be-
kannt machen. Ansonsten brauchen Sie sich nicht
nochmal vorzustellen. Ich rufe Sie alle einzeln auf,
wenn Sie adressiert werden. Vielen Dank all Thnen,
dass Sie gekommen sind, so flexibel waren und
dass Sie Thre Stellungnahmen schriftlich einge-
reicht haben. Das haben viele getan und diese Mog-
lichkeit genutzt. Die Anhérung wird jetzt live im
Internet iibertragen und ist spéter auch in der Me-
diathek abrufbar. Das Wortprotokoll der Anhérung
wird wie immer auf der Internetseite unseres Ge-
sundheitsausschusses veroffentlicht. Bitte Handys,
Mobiltelefone ausstellen. Wenn es klingelt, kostet
es funf Euro fiir einen guten Zweck. Guter Zweck
ist ja an sich ganz schon, aber das Klingeln stort.
Also deshalb bitte ausmachen und die Géaste auf
der Besuchstribiine, auch Sie begriiBle ich ganz
herzlich. Sie weise ich darauf hin, dass Sie weder
Beifalls- noch Unmutsbekundungen mitteilen diir-
fen, auch nicht filmen oder fotografieren. Sie kon-
nen das Material nachher, wenn gewtinscht, ver-
wenden, das in der Mediathek abrufbar ist. Ansons-
ten freuen wir uns sehr, dass Sie da sind und tiber
Thr Interesse. Jetzt beginnen wir mit der Anhoérung
und zunéchst fiir die SPD ... Nein, Entschuldigung,
fiir die Widerspruchsregelung darf ich Kollegin
Dittmar das Wort geben.

Abg. Sabine Dittmar (SPD): Danke schon, Frau Vor-
sitzende. Ich habe erst mal eine ganz allgemeine
Frage an die DSO. Ich wiirde Sie bitten, die Situa-
tion rund um die Organspende in Deutschland dar-
zustellen, also insbesondere die Organspendezah-
len und die Verdnderungen in den vergangenen
Jahren und vor allem, das auch in Vergleich und
Kontext zu den europdischen Landern zu stellen.

Die amtierende Vorsitzende: Herr Dr. Rahmel,
bitte.

Ausschuss fiir Gesundheit

Dr. Alex Rahmel (Deutsche Stiftung Organtrans-
plantation (DSQ)): Ja, vielen Dank fiir die Gelegen-
heit, hier zu berichten. Einen wesentlichen Teil der
Zahlen habe ich auch tatsdchlich in der schriftli-
chen Stellungnahme schon dargestellt. Die Zahl der
Organspenden in Deutschland stagniert seit iiber
zehn Jahren auf niedrigem Niveau, sie unduliert
trotz zahlreicher gesetzlicher Mallnahmen, die er-
griffen worden sind. Um eine Vergleichbarkeit zwi-
schen europédischen Landern herzustellen: Es ist in
der Regel so, dass man das auf die Anzahl der Ein-
wohner bezieht und dann sagt, wie viele Spenden
haben wir pro eine Million Einwohner. Da liegt
Deutschland — und das ist, denke ich, hinreichend
bekannt — regelméfig, auch schon vor mehr als
zehn Jahren, im unteren Drittel mit aktuell etwa 11
Spendern pro eine Million Einwohner. Wenn man
das international betrachtet, ist die Bandbreite sehr
groB. Die fiihrenden Lander — bekannt ist Spanien
und wird auch immer zitiert mit iiber 40 Spendern
pro eine Million Einwohner — aber auch das Gros
aller anderen europédischen Lander liegt bei einer
Rate von mehr als 20 bis 25 Spendern pro eine Mil-
lion Einwohner. Also insofern gibt es hier funda-
mentale Unterschiede. Die sind zum Teil, das ist in
den Stellungnahmen auch angefithrt worden, da-
rauf zuriickzufiihren, dass unterschiedliche Vorge-
hensweisen existieren, also Organspende nach
Herz-Kreislauf-Tod oder nach dem irreversiblen
Hirnfunktionsausfall existiert. Aber wenn man die
Daten betrachtet, sieht man sehr eindeutig: Wir
sind inzwischen eins der wenigen Lander im euro-
péischen Vergleich, die noch keine Widerspruchs-
regelung haben. Die meisten europdischen Lander
haben diese Regelung. Wenn man es statistisch be-
trachtet, gibt es schon einen Zusammenhang bei
dieser Regelung. Man kann sicherlich trefflich iiber
einzelne Aspekte diskutieren. Was mir aber noch
wichtig ist als jemand, der seit vielen Jahren in vie-
len europédischen Gremien tétig ist, dass gegen die
Wahrnehmung, die hier immer wieder mal artiku-
liert wird, dass die Widerspruchslésung eine
Pflicht zur Organspende darstellen wiirde oder gar
den Korper, wie es in einer in der Debatte nicht
wortwortlich, aber nahezu wortwértlich geheiflen
hat, eine Verstaatlichung des Korpers darstellt, sich
alle Lander, die eine Widerspruchslésung haben,
mit Vehemenz dagegen wehren wiirden. Auch dort
gilt es selbstverstdndlich — und das findet ja auch
statt —, dass man seinen Widerspruch dulern kann
und keineswegs eine Pflicht zur Organspende
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existiert. Auch in den Ldandern mit Widerspruchs-
16sung wird selbstverstdndlich der Wille des Ver-
storbenen, der Verstorbenen beriicksichtigt. Das ist
mir ganz wichtig, weil ich glaube, dass die meisten
europdischen Lander sehr ungliicklich waren,
wenn hier eine andere Wahrnehmung gemacht
wiirde. Auch dort wird die Organspende selbstver-
stdndlich als Geschenk, als das grofite Geschenk
iiber den Tod hinaus angesehen.

Die amtierende Vorsitzende: Vielen Dank, Herr Dr.
Rahmel. Frau Baehrens, bitte.

Abg. Heike Baehrens (SPD): Vielen Dank, Frau Vor-
sitzende. Zunéchst mdchte ich mich dafiir ent-
schuldigen, dass wir personell hier heute so
schwach vertreten sind. Aber das hédngt einfach da-
mit zusammen, dass wir nach den aktuellen Ent-
scheidungen im Plenum nicht so einfach zur Tages-
ordnung iibergehen kénnen. Es tut mir leid jetzt
auch fiir Sie, dass wir in so kleiner Zahl hier pra-
sent sind. Meine Frage geht an Prof. Dr. Dabrock.
Wie bewerten Sie aus ethischer Sicht den vorlie-
genden Gesetzentwurf? Braucht eine Organspende
die Zustimmung der spendenden Person oder
reicht es dafiir aus, lediglich nicht widersprochen
zu haben?

Die amtierende Vorsitzende: Herr Prof. Dr. Da-
brock, bitte.

Prof. Dr. Peter Dabrock (Professor fiir Systemati-
sche Theologie (Ethik) am Fachbereich Theologie
der Friedrich-Alexander-Universitdt Erlangen-
Niirnberg): Vielen Dank fiir die Frage. Vielen Dank,
dass ich hier sprechen darf. Es ist eigentlich ganz
interessant, dass diese Frage zuerst an einen Ethi-
ker geht. Wenn wir sonst zusammenkommen, sind
es meistens de lege ferenda-Fragen und dann geht
es zuerst an einen Juristen, an Juristinnen, vor al-
lem an Verfassungsrechtlerinnen, Verfassungsrecht-
ler. Aber ich glaube, in dieser Frage miissen wir tat-
sdchlich vor allem die ethischen Gesichtspunkte
beriicksichtigen. Diesseits oder auch jenseits der
Frage, ob es verfassungsrechtlich méglich oder
nicht méglich ist, das ist nicht mein Punkt. Mein
Punkt ist tatsdchlich, wie die Vorsitzende gerade
gesagt hat: Die allermeisten hier im Raum wollen
auch, dass die Zahl der Organspenden steigt. Die
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Frage ist eben die, welchen Weg man geht, der
dann auch ethisch sinnvoll und klug ist. Dazu zdhlt
ndmlich genau die von Thnen aufgeworfene Frage,
Frau Baehrens, ob hier tatsachlich in einem ethi-
schen Sinne das Selbstbestimmungsverstdndnis ge-
troffen wird oder nicht getroffen wird. Im Grunde
ist das, was ich Thnen noch mal sagen mochte und
in der Stellungnahme auch ausgefiihrt habe, in dem
Satz von Hermann Gréhe in der Debatte zusam-
mengefasst. Ich erldutere das Ganze nur. Das Selbst-
bestimmungsrecht ist ein Geburtsrecht und deshalb
kann Schweigen in dieser fundamentalen Frage
keine Zustimmung bedeuten und ist auch nicht
durch einen Verwaltungsakt zu begriinden. Das be-
deutet, die Widerspruchsregelung widerspricht
dem weitverbreiteten Gebrauch von freiwilliger
Gabe. Man muss, auch wenn es einem nicht gefillt,
sich ehrlich machen und sagen, dass es am Ende so
ist, dass aus einer freiwilligen Gabe eine ver-
pflichtende Abgabeerwartung wird, der man dann
ohne Zweifel leicht widersprechen kann. Aber es
ist zunédchst erst mal die Default-Position geédndert.
Und das dndert auch unser Verstdndnis von relatio-
naler Autonomie, indem wir auf der einen Seite die
Selbstbestimmung im Mittelpunkt haben, eingebet-
tet in das familiale und Freundeskreiszusammenle-
ben. Angehorige werden sicherlich nicht entlastet
durch dieses Modell, wie es immer behauptet wird.
Zur Selbstbestimmung gehort auch im vielgepriese-
nen Spanien, dass dort den Angehorigen ein genui-
nes Widerspruchsrecht zukommt. So viel zum Ver-
stindnis von Autonomie als relationaler Autono-
mie. Wir sollten unseren Hintergrund der Ge-
schichte ernst nehmen. Informed Consent heiBt,
dass wir tatsdchlich von der Geschichte der Niirn-
berger Arzte-Prozesse her denken sollen. Nur ein-
mal im Leben selbstbestimmt entscheiden — das
geht niedrigschwelliger, da konnen wir sicherlich
noch dartiber reden. Als letztes Zitat komme ich
noch einmal zu Threm Gesprich, dass Lars Castel-
lucci gesagt hat, wer drmer ist, hat das gleiche
Recht auf Selbstbestimmung. Und das sollte einge-
halten werden.

Die amtierende Vorsitzende: Danke, Herr Prof. Da-
brock. Frau Connemann hat jetzt das Wort.

Abg. Gitta Connemann (CDU/CSU): Vielen Dank.
Es geht natiirlich uns allen, egal welcher Lésung
wir angehoren, auf der einen Seite um die
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Erhéhung der Anzahl an Organen. Aber es geht
auch um die Situation der Empfinger, der Angeho-
rigen, die wir versuchen, mit der Widerspruchslo-
sung zu entlasten. Das ist vor diesem Hintergrund
die Frage an Herrn Prof. Eckhardt, auch gegebenen-
falls die DSO, wenn noch Zeit ist: Welche positiven
Verdnderungen wiirden sich durch die Einfithrung
einer Widerspruchslésung auf Seiten der Organ-
spender und deren Angehdriger ergeben? In diesem
Sinne als Entlastung, weil nicht mehr unter Beach-
tung eines mutmallichen Willens eine Entschei-
dung getroffen wird, sondern nur noch eine Be-
grenzung darauf, ob ein Widerspruch explizit be-
kannt ist. Fithrt das zu einer Entlastung?

Die amtierende Vorsitzende: Herr Prof. Dr. Eck-
hardt, bitte, Sie haben das Wort.

Prof. Dr. Kai-Uwe Eckhardt (Direktor der Medizini-
schen Klinik mit Schwerpunkt Nephrologie und In-
ternistische Intensivmedizin, Charité Universitats-
medizin Berlin): Frau Connemann, Frau Vorsit-
zende, die kurze Antwort ist: Ich bin fest davon
iiberzeugt und offensichtlich auch im Gegensatz zu
meinem Vorredner, dass es eine erhebliche Entlas-
tung bringen wiirde. Ich mochte daran erinnern, in
welchen Situationen nach der jetzigen Gesetzeslage
eine Organspende tiberhaupt mdglich ist. Der Be-
griff ist schon gefallen. Es handelt sich um den dis-
soziierten Hirntod, irreversibler Hirnfunktionsaus-
fall. Das ist eine Situation, die plétzlich eintritt, die
immer plotzlich eintritt. Es handelt sich um Fille
von einem Schlaganfall, einer schweren interzereb-
ralen Blutung. Es handelt sich um Félle von akuten
Unfallereignissen und es handelt sich manchmal
auch um Félle, wo es zu einem Kreislaufstillstand
kommt und es gelingt, den Kreislauf wieder herzu-
stellen durch entsprechende medizinische MaB-
nahmen, die MaBnahmen aber nicht ausreichend
waren, um die Durchblutung des Gehirns aufrecht
zu halten und dann festgestellt werden muss, dass
es zu einer Schwellung des Gehirns gekommen ist
und irreversible Schiadigung da ist. Alles Zustédnde,
die nicht planbar sind. Das heilit, die Angehorigen
werden in allererster Linie erst einmal mit einer
vollig unerwarteten Todesnachricht konfrontiert.
Und der Abstand zwischen dieser Todesnachricht
oder dem Hinweis darauf, dass sich hier das Ver-
sterben anwarnt, wenn man es etwas nach vorne
verlagert, und der Frage, ob der Betroffene einer
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Organspende oder die Betroffene zugestimmt hiitte,
liegt zeitlich extrem beieinander. Eine hohere Be-
lastungssituation kann man sich, glaube ich, gar
nicht vorstellen. Deshalb bin ich fest davon iiber-
zeugt, auch auf der Basis von vieljahriger Erfah-
rung, dass wir hier zu einem nicht geringen Anteil
ein der Dynamik dieser Situation geschuldetes ar-
bitrdres Zufallselement in den Entscheidungen fiir
die Organspende haben. Entscheidungen, die dann
einfach zeitlich getroffen werden miissen, die kei-
nen Aufschub erlauben und dann mal so und mal
so in solch einer Situation — wie bei anderen Ent-
scheidungen, die unter Druck getroffen werden —
getroffen werden. Mich wundert immer so ein biss-
chen in der Diskussion iiber die Widerspruchsrege-
lung und das, was jetzt geplant ist, dass man
glaubt, man wiirde dann dem Willen desjenigen,
der betroffen ist, nicht entsprechen. Wer sagt uns
denn, dass die jetzige Regelung wirklich den Wil-
len des Betroffenen wiedergibt? Ich glaube, das ist
in vielen Fillen nicht der Fall, sondern es wird, ob-
wohl jemand vielleicht bereit gewesen wiére zur Or-
ganspende, es aber nicht dokumentiert hat, in die-
ser Situation dann im Zweifel dagegen entschie-
den. Noch ein zweiter Punkt in dem Zusammen-
hang: Es ist in der Regel nicht so, dass eine An-
sprechperson da ist, sondern wir reden von der Fa-
milie, der Gruppe der An- und Zugehorigen. Und
dann wird nicht abgestimmt und nach einer Mehr-
heit gesucht. Eine kritische Stimme, woher sie auch
immer kommen mag, mehr aus der eigenen Uber-
zeugung als aus der Kenntnis der Person, und die
Entscheidung fillt dagegen aus.

Die amtierende Vorsitzende: Danke schon. Herr Dr.
Pilsinger, bitte.

Abg. Dr. Stephan Pilsinger (CDU/CSU): Ich habe
eine Frage an Prof. Dr. Steffen Augsberg. Wie beur-
teilen Sie den Gesetzentwurf aus verfassungsrecht-
licher Sicht? Ist es aus Threr Meinung grundgesetz-
konform, in das Selbstbestimmungsrecht des Men-
schen durch die Verpflichtung zum Widerspruch
einzugreifen?

Die amtierende Vorsitzende: Herr Prof. Dr. Augs-
berg, Sie sind hier im Wiirfel im Saal zu sehen.
Bitte.
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Prof. Dr. Steffen Augsberg (Professor fiir 6ffentli-
ches Recht, Justus-Liebig-Universitdt GieBen): Vie-
len Dank fiir die Einladung, die Gelegenheit, mit
Thnen zu reden und dafir, dass Sie die Kraft finden,
nach dem langen Tag auch interfraktionell das
noch zu diskutieren. Es sind zwei Dinge zu unter-
scheiden aus verfassungsrechtlicher Sicht. Das eine
ist die Frage: Muss der Gesetzgeber das machen?
Und die andere Frage lautet: Darf er das machen?
Das ,,Muss er das machen?” wird bisweilen ein
Schutzaspekt behauptet ... technische Stérung ...
Die Schutzpflicht ist aber relativ einfach, glaube
ich, abzulehnen, schlicht deshalb, weil die Vorga-
ben, die das Bundesverfassungsgericht insoweit in
stdndiger Rechtsprechung macht, eindeutig darauf
hinweisen, dass der Gesetzgeber, wenn er, wie es
im TPG [Transplantationsgesetz] getan hat, ein aus-
differenziertes, komplexes System schafft, und da-
mit ein MindestmaB geschaffen hat, um entspre-
chend den Patientinnen und Patienten zu helfen.
Verfassungsrechtlich ist er dann nicht gehalten,
noch zusitzliche andere kleinteilige Schritte zu ge-
hen. Die andere Frage ist, ob der Gesetzgeber das
tun darf. Das ist komplexer, weil wir uns natiirlich
damit auseinandersetzen miissen, dass hier unter-
schiedliche grundrechtlich geschiitzte Positionen
ins Spiel kommen und tatsdchlich ein Konflikt von
Interessen besteht zwischen denen, die als Organ-
spender in Betracht kommen und denjenigen, die
auf ein Organ dringend warten. Vor dem Hinter-
grund ist in der Tat die zentrale verfassungsnorma-
tive Position zu sagen: Wie konnen wir eine Selbst-
bestimmung, Kollege Dabrock hat es eben schon ge-
sagt, eine relationale Selbstbestimmung tatsdchlich
angemessen abbilden? Das tun wir iiblicherweise in
der Medizinethik, aber ebenso eben auch im Ge-
sundheitsrecht dadurch, dass wir eine bewusste,
informierte, vorab erfolgte Einwilligung verlangen.
Dieses Opt-in-Modell stellt dann sicher, dass das
tatsachlich Mafinahmen sind, die dem Willen der
Patientin, des Patienten entsprechen. Davon weicht
die Widerspruchslosung ab. Sie stellt jetzt darauf
ab, dass nur nicht eine entsprechende gegenteilige
Auffassung grundgetan wurde und nimmt damit in
Kauf bzw. baut sogar darauf, dass es Personen ge-
ben wird, die sich nicht duflern und damit in Be-
tracht kommen, iiberhaupt als potenzielle Organ-
spender. Das ist in doppelter Hinsicht problema-
tisch. Zum einen deshalb, weil man selbstredend
dieses Grundmodell der informierten Einwilligung
damit untergribt. Das ist Schweigen, was Zustim-
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mung bedeutet. Das ist ein juristischer Truism, dass
man das so sagen kann. Das sollte sich aber mit Si-
cherheit nicht auf Konstellationen beziehen, die in
dieser Weise hochstpersonliche und in hochstem
Mabe grundrechtssensible Bereiche betreffen. Das
kann auch nicht zur Seite gewischt werden mit
dem Argument, dass es hier um hirntote Personen
geht. Es gibt auch eine postmortale Wirkung der
Grundrechte und im Ubrigen brauchten wir, wenn
wir das so sehen, iiberhaupt keine Widerspruchs-
konstellation. Das hat auch postmortal seine Rele-
vanz. Das Zweite, was Probleme aufwirft, ist, dass
schon die Pflicht, sich damit zu befassen, Probleme
aufwirft. Herr Rahmel hat gesagt, es gibt keine
Pflicht zur Spende. Das stimmt in gewisser Weise,
aber Pflicht ist eben auch nicht gleich Pflicht. Es
gibt unterschiedliche Malle an Zwang und Drang,
eine entsprechende gesellschaftliche, staatlich for-
mulierte Erwartungshaltung zu erfiillen. In jedem
Falle ist damit verbunden die Pflicht, sich mit ei-
nem Thema, das man aus unterschiedlichen Griin-
den vielleicht personlich sich nicht zu eigen ma-
chen mochte, sich damit auseinandersetzen
mochte, ndher zu befassen. Schon das ist grund-
rechtlich problematisch. Also in doppelter Hin-
sicht, sowohl was die Selbstbestimmung mit Blick
auf die Folge als auch mit Blick auf die bloBe Aus-
einandersetzung, ist das verfassungsrechtlich
durchaus heikel.

Die amtierende Vorsitzende: Vielen Dank, Herr
Prof. Dr. Augsberg. Jetzt Herr Prof. Dr. Grau, bitte.

Abg. Prof. Dr. Armin Grau (BUNDNIS 90/DIE GRU-
NEN): Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich richte
meine Frage an den Einzelsachverstdndigen Prof.
Dr. Lindner und mdochte Sie fragen, wie Sie unter
verfassungsrechtlichen und ethischen Aspekten
den vorliegenden Gesetzentwurf zur Widerspruchs-
regelung beurteilen.

Die amtierende Vorsitzende: Herr Prof. Dr. Lindner,
bitte.

Prof. Dr. Josef Franz Lindner (Lehrstuhl fiir Offent-
liches Recht, Medizinrecht und Rechtsphilosophie,
Universitdt Augsburg): Vielen Dank fiir die Mog-
lichkeit, hier Stellung zu nehmen und fiir die
Frage. Um die These vorwegzunehmen: Ich halte
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beide Gesetzentwiirfe fiir verfassungskonform. Ich
wiirde meinem Vorredner, dem Kollegen Augsberg
auch darin zustimmen, dass der Gesetzgeber nicht
verpflichtet ist, gerade die Widerspruchslésung ein-
zufiihren. Soweit geht die Schutzpflicht des Staates
fiir das Leben und die Gesundheit auch derjenigen,
die auf eine Organspende angewiesen sind, nicht.
Aber der Gesetzgeber hat natiirlich eine Schutz-
pflicht aus Artikel 2 Absatz 2 [Grundgesetz] fiir das
Leben und die Gesundheit. Zu Zeiten der Corona-
Pandemie war das das entscheidende verfassungs-
rechtliche Argument fiir die MaBnahmen. Wir erin-
nern uns. Das gilt natiirlich auch fiir die Organ-
spende. Das hat das Bundesverfassungsgericht auch
schon entschieden. Das heilit, der Gesetzgeber
muss titig werden. Die gegenwirtige Regelung, die
gegenwirtige Mangelsituation, die ja eklatant ist —
wir haben es gehort vom Herrn Rahmel —, stellt
meines Erachtens einen Verstofl gegen die Schutz-
pflicht und gegen das Untermalverbot dar. Der Ge-
setzgeber hat nicht geniigend getan. Die Wider-
spruchslosung ist jetzt eine verfassungskonforme
Moéglichkeit, hier fiir einen Fortschritt zu sorgen.
Die Widerspruchslésung oder Widerspruchsrege-
lung verstoBt nicht gegen die Menschenwiirde. Der
Mensch wird hier nicht zum Objekt des Verfahrens,
sondern das Selbstbestimmungsrecht bleibt voll-
umfinglich erhalten unter der Voraussetzung, dass
ein Widerspruch niederschwellig méglich ist, was
ja nach den Gesetzentwiirfen der Fall ist. Wider-
sprechen mochte ich Herrn Augsberg darin, dass
wir hier eine Beeintrdchtigung des Rechts auf
Nichtbefassung haben. Es ist schon sehr fraglich, ob
das Recht, sich mit einer bestimmten Sache nicht
zu befassen, also mit Krankheit, Organspende und
Tod, iiberhaupt grundrechtlich geschiitzt ist. Wenn
man das als Teil des allgemeinen Personlichkeits-
rechts ansieht, was vertretbar ist, dann ldge viel-
leicht ein Eingriff vor. Dieser Eingriff ldsst sich aber
dadurch rechtfertigen, dass hier héchstrangige
Rechtsgiiter auf der anderen Seite in der anderen
Waagschale liegen, ndmlich Leben und korperliche
Unversehrtheit und auch die Entlastung der Ange-
hérigen von einer extrem schwierigen Entschei-
dungssituation. Wenn man noch genauer hin-
schaut, liegt eigentlich gar kein Eingriff in ein an-
gebliches Recht auf Nichtbefassen vor. Denn ich
muss mich ja auch nach der Widerspruchserkla-
rung, nach den Gesetzen, mit dieser Frage nicht be-
fassen. Ich kann einfach sagen: Ich befasse mich
jetzt damit nicht. Ich sehe mich dazu aus welchen
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Griinden auch immer nicht in der Lage. Das Ein-
zige, was ich tun muss, ist vorerst oder vorsorglich
fiir den Fall, dass ich dann spéter anders ent-
scheide, einen Widerspruch einlegen. Der einzige
Grundrechtseingriff, den wir also haben, ist bei
Lichte gesehen die Widerspruchslast. Das ist ein
niederschwelliger Eingriff, noch nicht mal in das
allgemeine Personlichkeitsrecht, sondern in die all-
gemeine Handlungsfreiheit, die sich aus meiner
Sicht miihelos rechtfertigen ldsst mit den dahinter-
stehenden Rechtsgiitern.

Die amtierende Vorsitzende: Vielen Dank. Frau
Heitmann, bitte.

Abg. Linda Heitmann (BUNDNIS 90/DIE GRU-
NEN): Ganz herzlichen Dank. Meine Frage richtet
sich an Dr. Anne Gidion. Ich wiirde Sie gerne fra-
gen: Wie bewerten Sie den vorliegenden Gesetzent-
wurf dahingehend, ob er vulnerable Gruppen aus-
reichend vor einer nicht selbstbestimmt entschie-
denen Organentnahme wirklich schiitzt? Kénnen
Sie uns im Zuge dessen auch einmal darlegen, wel-
che vulnerablen Gruppen wir bei der Betrachtung
besonders in den Fokus nehmen miissen?

Die amtierende Vorsitzende: Frau Dr. Gidion, bitte
sehr.

Dr. Anne Gidion (Bevollméchtigte des Rates der
Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) bei der
Bundesrepublik Deutschland und der Europdi-
schen Union): Frau Vorsitzende, liebe Fragestelle-
rinnen, verehrte Damen und Herren, ich bedanke
mich sehr fiir die Gelegenheit, hier sprechen zu
diirfen. Wie unserer Stellungnahme zu entnehmen
ist, ist es explizit eine 6kumenische Stellung-
nahme, die in Absprache mit Judentum und Islam
stattgefunden hat. Also insofern ist es ein interreli-
gioser Blick auf die Organspende als Akt der
Néchstenliebe. Und da kommen wir schon zu die-
sem Punkt. Wir sind als Kirchen- und Religionsge-
meinschaften sehr dafiir, dass Organe gespendet
werden, ermutigen dazu total, tragen auch dazu
bei, dass es eine Kultur der Organspende gibt, auf
ganz unterschiedlichen Ebenen von Bildung und
auch in den Einrichtungen, die kirchlich betrieben
werden. Zugleich ist uns aber dieser Gesichts-
punkt, dass das ein ,,informed Consent” ist, also
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eine personliche Einwilligung ist — im Sinne auch
einiger Vorredner —, besonders wichtig. Die Frage
der vulnerablen Gruppen stellt sich zum Beispiel
bei Menschen mit Behinderungen, bei Menschen,
die nicht Muttersprachler sind, bei Menschen, die
keinen Zugang zu Digitalitdt haben, bei Menschen,
die keine Gelegenheit haben, sich in dieser Weise
und auf dem Bildungsniveau, das dies bedeutet, zu
informieren. Die Gefahr, dass dies eine Zustim-
mung ist, die quasi nur vorausgesetzt wird, ohne
aktiv die Chance dazu gehabt zu haben, hebelt die-
ses Argument aus, dass man die Moglichkeit gehabt
hitte, zu widersprechen, wenn man sie eben aus
den genannten Griinden de facto nicht hat. Deswe-
gen ist diese Freiwilligkeit statt Zwang etwas, was
fiir die Gabe und fiir die Spende extrem wichtig ist.
Es braucht ein Vertrauen in das System, auch in
das Gesundheitssystem. Und es braucht eine Ein-
bindung statt einer Ausgrenzung. Also die vul-
nerablen Gruppen, etwa Einwilligungsunfihige,
Schutzsuchende und Menschen, die aus den ge-
nannten Griinden keinen Zugang zu den Informati-
onen haben oder eben Menschen mit Behinderun-
gen, die die kognitiven Fahigkeiten nicht unbedingt
haben, sich zu jedem Zeitpunkt ohne fremde Hilfe
mit dieser Entscheidung auseinanderzusetzen, wer-
den aus unserer Sicht nicht zureichend geschiitzt.
Was es also brauchte, ist eine Kultur, gerade in den
Einrichtungen oder Hilfsgruppen fiir vulnerable
Gruppen, sich mit dieser Frage frithestmdoglich [zu
beschiftigen], um, wenn ein Fall eintritt, mit dem
man in dem Fall vielleicht nicht rechnen kann, in-
formiert zu sein und auch nicht ein Tabu zu haben,
dariiber zu sprechen, sondern frith und gut dariiber
zu sprechen, im Sinne von ,,Wir sind fiir Organ-
spenden®.

Die amtierende Vorsitzende: Dankeschon. Herr Dr.
Hoffmann.

Abg. Dr. Christoph Hoffmann (FDP): Sehr geehrte
Frau Vorsitzende, herzlichen Dank, dass ich hier
teilnehmen darf. Wir haben die Situation, wir ha-
ben es ja vorher gehdrt: zehn Jahre Stagnation,
Deutschland auf unterem Niveau in der Organspen-
denanzahl. Wir haben auch die Situation, dass ei-
nige auf der Warteliste sterben miissen, weil wir zu
wenige haben. Und wir miissen feststellen, dass
wir von Spendenregelungen in anderen Liandern
profitieren. Das ist fiir mich als Politiker einfach
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unbefriedigend. Wir haben eine Diskrepanz, dass
die Menschen eigentlich sehr spendebereit sind,
aber wir es nicht schaffen, die entsprechenden Zah-
len hochzubekommen. Deshalb war die Frage jetzt
auch noch mal, gibt es Erfahrungen im Ausland,
wie ein Wechsel zu einer Widerspruchsldsung sich
tatsdchlich in den Spenderzahlen auswirkt? Diese
Frage ginge an Frau Selina Schulze Spiintrup. Sie
haben, glaube ich, dariiber gearbeitet.

Die amtierende Vorsitzende: Frau Schulze
Spiintrup, Sie haben das Wort.

Selina Schulze Spiintrup (ifo Institut Dresden):
Vielen Dank fiir die Frage. In der Tat habe ich mir
zwei Lander angeschaut, die eben genau diesen
Wechsel vorgenommen haben in der Vergangen-
heit: Argentinien und Wales. Die haben diesen
Wechsel von der Zustimmungsregelung zur Wider-
spruchsregelung meinen Analysen nach erfolgreich
umsetzen konnen. Ein grundsétzliches Problem bei
solchen Analysen ist, dass wir nicht beobachten
konnen, wie sich die Organspenderaten entwickelt
hétten, wenn sie bei der Zustimmungsregelung ge-
blieben wiren. Um das Problem zu losen, habe ich
eine in der empirischen Wirtschaftsforschung rela-
tiv neue, aber schon etablierte Methode, die soge-
nannte synthetische Kontrollmethode angewendet
und habe mir quasi eine Vergleichsgruppe berech-
net auf Basis von Daten von zwolf weiteren Lan-
dern, die bei der Zustimmungslsung geblieben
sind, darunter zum Beispiel auch Deutschland. Es
ist dann wichtig zu sehen, dass vor Einfiihrung der
Widerspruchsregelung diese Art von statistischem
Zwilling relativ dhnlich war im Hinblick auf die
Organspenderate und auch andere Charakteristika.
Wir konnen aber eben sehen, dass mit Einfithrung
der Widerspruchsregelung diese Entwicklungen
der Organspenderaten auseinanderdriften. Das
zeigt uns, dass diese beiden Lander deutlich und
signifikant hohere Organspenderaten erreichen
konnten mit Einfiihrung der Widerspruchsrege-
lung.

Die amtierende Vorsitzende: Herr Dr. Hoffmann,
eineinhalb Minuten. Wie wollen Sie die nutzen?
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Abg. Dr. Christoph Hoffmann (FDP): Kénnen Sie es
vielleicht noch genauer sagen? Sie haben zum Bei-
spiel das Beispiel Wales schon genannt. Aber da
haben Sie, glaube ich, exakte Zahlen auch ermittelt,
um wie viel Prozent das gesteigert werden konnte.

Selina Schulze Spiintrup (ifo Institut Dresden): Ge-
nau. Also man kann es beziffern auf durchschnitt-
lich 34 Prozent Steigerung in Wales, in Argentinien
waren es sogar 40 Prozent. Also wirklich groBe,
groBe Effekte.

Abg. Dr. Christoph Hoffmann (FDP): Danke dafiir.

Die amtierende Vorsitzende: Vielen Dank. Frau
Helling-Plahr ist digital dabei. Sie haben jetzt das
Wort.

Abg. Katrin Helling-Plahr (FDP): Vielen Dank. Ich
mochte gerne Herrn Prof. Dr. Hertwig fragen. Thre
Studie hat fiir ausgewihlte Lander belegt, dass es
keinen Zusammenhang zwischen der Einfiihrung
der Widerspruchsldsung und einer Erhéhung der
Spenderzahlen gibt. Kénnen Sie dazu ausfithren?
Was halten Sie gegebenenfalls auch Kritikern entge-
gen, die die Ldnderauswahl beméngeln?

Die amtierende Vorsitzende: Herr Prof. Dr. Hert-
wig, bitte.

Prof. Dr. Ralph Hertwig (Direktor des Forschungs-
bereichs Adaptive Rationalitdt, Max-Planck-Institut
fiir Bildungsforschung Berlin): Ganz herzlichen
Dank erstmal auch fiir die Einladung und dafiir,
dass ich hier sprechen darf und auch fiir die Frage.
Vielleicht ganz kurz was wir gemacht haben: Wir
haben ganz dhnlich auch eine empirische Untersu-
chung gemacht, weil neben den verfassungsrechtli-
chen und ethischen Uberlegungen spielt natiirlich
auch die Empirie eine Frage. Macht das {iberhaupt
den Unterschied, den wir uns erhoffen? Wir haben
eine Langzeitstudie gemacht. Das heilit, wir haben
geguckt, wie verhalten sich die Verhiltnisse vor
und nach der Umstellung und was finden wir tiber
fiinf Lander hinweg? Diese Lander sind Argenti-
nien, Chile, Schweden, Uruguay und Wales, da fin-
den wir, dass die Umstellung selbst keinen
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kausalen Effekt hat. Das bedeutet nicht, dass in den
Léandern nicht die Organspenderate zugenommen
hat. Die hat das in allen funf Landern, aber das ist
nicht ursdchlich zurickzufiihren auf die Umstel-
lung der Regelung. Die Frage ist, das habe ich jetzt
ofters gehort, warum denn gerade diese Lander?
Der Grund dafiir ist, wir wollen kein Rosinenpi-
cken betreiben. Das heil3t, ich kann im Zweifelsfall
immer bestimmte Lander raussuchen, wie zum Bei-
spiel Spanien oder andere Lander, und diese deu-
ten. Ich konnte auch auf die USA deuten, wo ein
Zustimmungssystem besteht und die Zahlen sehr
hoch sind. Was wir gemacht haben: Wir haben uns
selbst einen Kriterienkatalog entwickelt und der be-
inhaltet zum Beispiel, dass wir uns nur Lander an-
geguckt haben, die die Umstellung vor Ende 2019
gemacht haben, damit wir gentigend Daten haben,
um das iiberpriifen zu kénnen. Wir haben gleich-
zeitig uns Lander angeguckt, die die Umstellung
nicht vor 1996 gemacht haben, weil davor gab es
praktisch gar keine Daten. Wir haben insgesamt
vier verschiedene Kriterien verwendet. Wenn man
diese vier verschiedenen Kriterien anwendet, dann
reduziert sich das von Schritt zu Schritt zu Schritt,
sodass am Ende diese Lander iibrig bleiben. Ich
denke, der wichtige Punkt ist der, das es darum
geht, in dieser empirischen Debatte eben kein Rosi-
nenpicken zu betreiben, sondern wir miissen repli-
zierbare und objektive Kriterien vorlegen und das
ist genau das, was wir versucht haben in der Stu-
die. Vielleicht eine Bemerkung zu meiner Vorred-
nerin, weil da ja offensichtlich eine Diskrepanz be-
steht. Ich denke, so interessant ich diese Analyse
finde, ein Problem in der Analyse in meinen Augen
ist, dass es darum geht: Wie stelle ich diesen Zwil-
ling her und wer geht in diesen Zwilling ein? In der
Analyse von Wales beispielsweise geht Deutsch-
land mit nahezu 40 Prozent ein und Rumaénien mit
36 Prozent. Das heiBt, es ist im Wesentlichen ein
Zwilling, der aus Deutschland und Ruménien be-
steht. Deutschland hat in den Jahren, nachdem Wa-
les umgestellt hat 2015, tatsédchlich eine Abnahme
der Organspenden erlebt. Der Hintergrund dafiir ist
der Organspendeskandal in Deutschland. Das heif3t,
das Auseinanderdriften ist jetzt nicht notwendiger-
weise darauf zuriickzufiithren, dass wir die Umstel-
lung gemacht haben in Wales, sondern hdngt mog-
licherweise damit zusammen, dass der Zwilling so
zusammengestellt wurde, wie er zusammengestellt
wurde. Das ist zumindest eine Vermutung, die ich
habe. Diese Vermutung konnte auch erkldren, wie
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diese unterschiedlichen Resultate zustande kom-
men. Ich kann es aber noch mal zusammenfassen.
Das Fazit fiir uns ist: Wir miissen objektivierbare
Kriterien vorlegen. Aufgrund dessen sind wir zu
diesen Ldndern gekommen und in diesen Ldandern
finden wir keinen ursédchlichen Zusammenhang
zwischen der Umstellung auf der einen Seite und
den Organspendezahlen auf der anderen Seite.
Danke.

Die amtierende Vorsitzende: Vielen Dank, Herr
Prof. Hertwig. Herr Sichert, bitte.

Abg. Martin Sichert (AfD): Ja, vielen Dank. Meine
Frage geht an den Facharzt Andreas Weber. In Bro-
schiiren, Flyern und anderen Verdffentlichungen
der Bundeszentrale fiir gesundheitliche Aufkldarung
ist zu lesen, dass nur Verstorbene Organe spenden
kénnen. Im Organspendeausweis der Bundeszent-
rale fiir gesundheitliche Aufkldarung findet sich
auch die Formulierung fiir den Fall, dass nach mei-
nem Tod eine Spende von Organen und Geweben
zur Transplantation infrage kommt. Inwiefern ent-
sprechen diese Aussagen der medizinischen Reali-
tat? Und wird die Offentlichkeit mit dieser Art der
Darstellung iiber die Umstédnde einer Organent-
nahme wahrheitsgemdl informiert?

Die amtierende Vorsitzende: Herr Weber, bitte, Sie
haben das Wort.

Andreas Weber (Doctors Against Forced Organ
Harvesting (DAFOH)): Ja, vielen Dank, Frau Vorsit-
zende. Vielen Dank, Herr Sichert. Ich komme von
meinem Hintergrund aus einem Spannungsfeld.
Als praktisch tédtiger Chirurg kenne ich beide Seiten
der Medaille. Ich kenne das ganze Organspende-
System, weil ich an mehreren Organspende-Stellen
schon gearbeitet habe, sowohl DSO und so weiter.
Aber ich kenne auch die Probleme zwischen den
organgebenden Personen und den organempfangen-
den Personen. Ich wihle diese Begriffe sehr be-
wusst, weil eine Spende im eigentlichen Sinne in
dem Sinne nicht stattfindet, weil eine Spende sich
auf Sachgegenstdnde und Geld bezieht. Aber Ihre
Frage beziiglich des Todes: Ich muss ehrlich zuge-
ben, ich hatte ein bisschen Angst vor dieser Frage,
weil es ein sehr kontroverses Thema ist. Ich méchte
mich ganz kurz darauf beziehen, dass es immer
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wieder Fille gibt, wo Menschen Anzeichen von Le-
ben gezeigt haben nach der Hirntoddiagnostik. Das
heilit nicht, dass die Hirntoddiagnostik im eigentli-
chen Sinne falsch ist und verkehrt, obwohl es auch
Schwichen gibt, weil einfach manche Dinge nicht
iiberpriift werden anhand der wissenschaftlichen
Technik, die uns zur Verfiigung steht. Aber sie ist
fehlerbehaftet im Sinne der ausfithrenden Perso-
nen. Das ist ein Fakt. Wenn dann Menschen Le-
bensanzeichen zeigen, kurz vor den Prozeduren,
dass im Sinne der Vertrauensbeziehung zwischen
Arzt und Patient, die ganz wesentlich ist in dieser
Debatte, das schwicht. Ich finde, da muss man of-
fen und transparent eine Debatte fiithren in der Ge-
sellschaft und die Menschen dartiber aufklaren,
dass auch die Hirntoddiagnostik nicht perfektio-
niert ist im eigentlichen Sinne. Was das Thema Le-
ben angeht, ich habe auch schon bemerkt, wihrend
Organentnahmen im chirurgischen Entnahmeteam,
dass es zum Beispiel zum Trdnenfluss der Patienten
kam. Gut, die drztlichen Kollegen wiirden jetzt na-
turlich wissen, dass es auch durch den Kornealre-
flex beispielsweise gesteuert werden kénnte. Aber
es gibt auch andere Ursachen fiir Tranenfluss, die
einfach nicht untersucht werden. Deswegen will
ich diese Frage offen beantworten und zur Debatte
stellen, dass wirklich eine definitiv bessere Aufkla-
rung in der Gesellschaft stattfinden sollte zu diesen
Themen, bevor wir wieder ein neues Gesetz einfith-
ren. Ich finde, das ist wesentlich.

Die amtierende Vorsitzende: Danke, Herr Weber.
Sie hatten noch eine Minute. Wollen Sie die noch
nutzen?

Abg. Martin Sichert (AfD): Ja, eine kurze Nachfrage
an der Stelle. Also verstehe ich Sie richtig, der
Spender ist vor und bei der Operation am Leben
und noch nicht final tot? Oder kann man von ei-
nem Verstorbenen auch Organe transportieren?

Andreas Weber (Doctors Against Forced Organ
Harvesting (DAFOH)): Nein, also ein hirntoter Pati-
ent ist ja in dem Sinne nicht kdrperlich tot. Die Or-
gane miissen vital sein, sonst wéren sie nicht trans-
portabel. Das ergibt sich von selber. Wenn ein
Mensch stirbt, in dem Moment wird ein Zellto-
tungsprogramm ausgeldst im Kérper, das innerhalb
von Millisekunden durch alle Zellen des Kérpers
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geht. Das ist bei dem Hirntod nicht der Fall und da-
von profitieren die Organempfanger. Also das ist
wieder genau diese juristische Frage, die schon seit
1968 diskutiert wird. Der Patient ist per Definition
im Hirn irreversiblen geschéddigt und die Organe,
der Kérper des Patienten ist lebendig. Anders wire
die Organtransplantation frustran, also nicht erfolg-
reich.

Die amtierende Vorsitzende: Frau Dr. Sitte, bitte.

Abg. Dr. Petra Sitte (Gruppe Die Linke): Ja, besten
Dank. Meine Frage geht an Junge Helden und
ProTransplant. Vielleicht kénnen Sie sich die Ant-
wort teilen. Kénnen Sie uns kurz von der Situation
der Patientinnen und Patienten auf der Warteliste
berichten? Halten Sie die Einfiihrung einer Wider-
spruchsregelung angesichts der anhaltend niedri-
gen Organspendezahlen in Deutschland fiir erfor-
derlich und geboten? Natiirlich geht es uns um die
Begriindung.

Zazie Knepper (Biindnis ProTransplant): Zazie
Knepper, ich spreche fiir die Patienten hier. Ich bin,
glaube ich, die einzige Patientenvertreterin. Wir
vertreten iiber 30 Selbsthilfegruppen und ich bin
auch selbst betroffen. Ich bin selbst vier Jahre in
der Dialyse gewesen und in meiner Verzweiflung
ins Ausland gegangen. Ich kann nur sagen, vier Mi-
nuten werden iiberhaupt nicht ausreichen, um das
Ausmal des Elends zu beschreiben, was wir in
Deutschland haben. Ehrlich gesagt, ich hatte das
lange vorbereitet, wollte auch iiber mich personlich
reden. Das wird in den vier Minuten nicht funktio-
nieren. Da oben sitzen Patienten, uns erreichen
stindig Patienten, die uns herzzerreiende Ge-
schichten erzédhlen: Herzpatienten, die, bevor sie
sterben, sich eine Pumpe implantieren lassen, dann
nicht mehr high urgent gelistet werden, jahrelang
auf Organe warten, mit Sepsis im Krankenhaus lie-
gen. Das sind unfassbare Geschichten, die ich sel-
ber erlebt habe. Auch ich habe erlebt, wie meine
Leistungsfidhigkeit abnimmt — die Dialyse ersetzt
nur einen Teil der Nierenfunktion —, wie ich nachts
schreiend mit Schmerzen aufgewacht bin, mit
Krdampfen, die nicht mehr weggehen. Also ehrlich
gesagt, diese ganze Debatte hier fallt mir wahnsin-
nig schwer, weil wir als Patienten derart leiden und
wir sind viele. Wir sind nicht nur 8 500 Menschen
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auf der Warteliste, sondern es gibt noch mehrere
Tausend, die nicht transplantabel gelistet sind, weil
sie gerade einen Infekt haben, im Urlaub sind oder
sonstiges. Dann gibt es in Deutschland 100 000 Dia-
lyse-Patienten. In Spanien ist mehr als die Halfte
transplantiert. Man konnte sicherlich 30 000 bis

50 000 dieser Menschen mit einer Transplantation
helfen. Die Warteliste wird bewacht wie von
SchieBhunden, damit sie so klein ist. Wir miissten
eigentlich viel mehr Patienten auf der Warteliste
haben. Und ehrlich gesagt, wir Patienten sind es
ein bisschen leid, dass wir seit Jahren Spielball
sind zwischen Politik und Gesundheitssystem. Die
Politik sagt, die Ursache liegt im Gesundheitssys-
tem. Das Gesundheitssystem sagt, wir brauchen
eine Widerspruchsregelung. Unserer Meinung nach
ist die Widerspruchsregelung eine Grundlage, ein
Fundament, auf das wir aufbauen miissen. Ein Fun-
dament, mit dem wir als Gesellschaft sagen: Wir
wollen das. Und ja, wir finden das positiv, dass Or-
ganspende stattfindet. Die Biirgerinnen und Biirger
sind viel weiter als wir hier alle, weil die sind
mehrheitlich nicht nur fiir Organspende, sondern
auch fiir eine Widerspruchsregelung, weil das all
die Menschen entlastet, die natiirlich Angst vorm
Tod haben, wie wir alle Angst vorm Tod haben.
Aus mehreren der Statements, unter anderem von
Herrn Dabrock, lese ich Angst vorm Tod. Um aber
noch mal die Dimensionen klarzumachen und die
VerhéltnisméBigkeiten: Wir haben letztes Jahr,
glaube ich, 950 Organspender gehabt. Wir diskutie-
ren auf hochakademischem Niveau dartiber, ob da-
runter ein Asylbewerber ist, der vielleicht die Rege-
lung nicht verstanden hat, ob darunter Behinderte
sind, die hédtten spenden wollen, obwohl sie ausge-
schlossen sind. Ehrlich gesagt, es ist kaum ertrédg-
lich, weil wenn wir jetzt die Patienten, die ich eben
aufgezihlt habe, zusammenzihlen, dann reden wir
nicht nur iber 8 500, sondern dann reden wir iiber
50 000 bis 60 000 Patienten. Jeder dieser Patienten
hat ungefdhr 10 Leute, mindestens, in seinem na-
hen Umfeld, die sehr betroffen sind davon. Ange-
horige, die unter groBem psychischen Druck ste-
hen, weil sie sich eventuell doch zu einer Lebend-
spende hinreifen lassen, weil die Wartezeit auf
eine Niere — das muss man sich einfach mal anho-
ren — ist 10 bis 12 Jahre. Ich war 52, als ich an die
Dialyse kam. Das ist eine Wand. Und das mochte
ich wirklich noch mal ins Verhéltnis setzen. Wir re-
den bei den Betroffenen von tiber einer halben Mil-
lion Menschen, die tdglich leiden. Und wir reden
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auf der anderen Seite tiber 950 Menschen, die, ehr-
lich gesagt, wenn wir evidenzbasiert argumentie-
ren, tot sind.

Die amtierende Vorsitzende: Vielen Dank. Jetzt ist
leider keine Zeit mehr fiir Frau Sum. Das Frage-
recht geht an Frau Vogler.

Abg. Kathrin Vogler (Gruppe Die Linke): Vielen
Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage richtet sich
an Ulrike Sommer. Die InitiatorInnen der Wider-
spruchsregelung sagen, die Tatsache, dass der
Mensch sich zumindest einmal im Leben mit der
Frage beschiftigen muss, ob er oder sie Spender
sein will, sei zumutbar. Und Sie haben ja selbst
eine Organspende empfangen. Teilen Sie bitte Thre
Geschichte mit uns. Wie stehen Sie vor dem Hinter-
grund zu dieser Aussage?

Die amtierende Vorsitzende: Frau Sommer, bitte.

Ulrike Sommer (Empfingerin eines Spenderor-
gans): Ganz herzlichen Dank, Frau Vorsitzende,
meine Damen und Herren. Ich bin Ulrike Sommer.
Ich bin Journalistin. Ich bin Autorin. Ich habe 1994
erfahren, dass ich zwei Zystennieren und eine Zys-
tenleber habe. Um die Zystenleber kiimmert sich
niemand, aber die Zystennieren wiirden, sagte man
mir, zwischen dem 50. und 60. Lebensjahr versa-
gen. Ich hatte also 20 Jahre lang Zeit, mir dariiber
Gedanken zu machen, was ich denn tun wollte.
Wollte ich mit einem Organ eines Toten leben?
Wollte ich mich auf die Warteliste setzen? Haitte ich
selbst gespendet, wenn ein Angehériger in Not ge-
wesen wire? Meine Tochter war damals vier Jahre
alt. Und weil ich Fantasie habe, habe ich mir tiber-
legt, sie liegt in ihrem Bettchen nach einem schwe-
ren Unfall und das Herzchen klopft und die Arzte
sagen, sie ist tot und wir wiirden gerne anfangen.
Und ich konnte das nicht. Ich konnte nicht Ja sa-
gen. Ich finde Organspenden wichtig. Ich finde,
dass man sie braucht. Aber ich finde auch, man
kann nicht einfach ohne Zustimmung so etwas ma-
chen. Das Problem ist doch, dass wir im Fall der
Organspende den Tod vorverlegen. Heute stellen
Maschinen fest, ob das Gehirn tot ist. U'brigens,
kiinftig misste ich auch iiber meine vierjdhrige
Tochter entscheiden. Da dndert die Widerspruchs-
16sung gar nichts dran. In Umfragen ist eine
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Mehrheit der Deutschen fiir die Organspende. Dass
sich die meisten oder viele im Ernstfall dann aber
doch dagegen entscheiden, wenn es um ihre Ange-
hérigen geht, miisste uns doch allen zu denken ge-
ben. Zum Gliick hat mein Mann mir eine seiner
beiden Nieren geschenkt. Ich bin seine Wander-
niere. Das ist elf Jahre her, aber wenn diese Niere
versagt, muss ich an die Dialyse. Ganz klar. Denn
ich kann nicht nehmen, was ich nicht geben will.
Das ist fiir mich ganz klar, auch wenn es anders im
Gesetzentwurf steht. Eine Transplantation ist kor-
perlich und emotional eine unfassbare Herausfor-
derung. Der Alltag wird auf den Kopf gestellt, je-
denfalls bei uns, inklusive heftiger Gefiihle von
Schuld bis Dankbarkeit fiir beide Seiten. Mein
Mann und ich haben einen guten Weg gefunden,
aber das ist nicht selbstverstdndlich. Nach einer
Transplantation ist noch nicht alles schon. Auch
deshalb ist fiir mich eine Kérperteilentnahme keine
normale OP. Die Widerspruchsregelung spekuliert
darauf, dass moglichst viele Menschen nicht iiber
die konkreten Umsténde ihres Todes nachdenken
und dann nichts sagen zur Zustimmung. Das ist
heute schon mehrfach gesagt worden. Ich finde
aber, dass jeder das Recht haben muss, anders als
ich, ein Leben zu leben, ohne dariiber nachzuden-
ken, wie er stirbt. Eine Organspende im Leben oder
im Tod ist fiir mich ein unfassbares Geschenk. Und
ich finde, man muss wenigstens fragen.

Die amtierende Vorsitzende: Danke, Frau Sommer.
Einmal gefragt, ist Herr Hunko digital dabei? Das ist
nicht der Fall. Dann hat jetzt Herr Seitz das Wort.

Abg. Thomas Seitz (fraktionslos): Vielen Dank,
Frau Vorsitzende. Auch ich richte mich an Herrn
Prof. Dr. Lindner. Sie hatten eingerdumt im Hin-
blick auf das Recht auf Nichtbefassung, dass zu-
mindest ein geringfiigiger Eingriff vorliegt. Jetzt ist
meine Frage: Miisste der Gesetzgeber, bevor er die-
sen nicht geringfiigigen Eingriff vornimmt, nicht
erstmal nach Alternativen suchen, mit denen ein
solcher Eingriff vermieden wird? Da kdme fiir mich
in erster Linie in Betracht, eine erweiterte Lebend-
spende zu erméglichen. Und das Zweite: Wire der
Gesetzgeber nicht auch gehalten, dariiber nachzu-
denken, eine Art Organhandel in regulierter Form
zu ermdglichen, bevor er hier in Individualrechte
eingreift. Was ist dazu Ihre Meinung?
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Die amtierende Vorsitzende: Herr Prof. Dr. Lindner.

Prof. Dr. Josef Franz Lindner (Lehrstuhl fiir Offent-
liches Recht, Medizinrecht und Rechtsphilosophie,
Universitdt Augsburg): Vielen Dank. Ich habe das
nur hilfsweise gewissermallen angenommen. Aus
meiner Sicht liegt kein Eingriff in das Recht auf
Nichtbefassen vor. Ich gehe nicht davon aus, dass
es ein solches Recht eigentlich iiberhaupt gibt.
Aber wenn man es annimmt, liegt trotzdem kein
Eingriff vor, weil man die Moglichkeit hat, sich da-
mit nicht zu befassen. Man muss halt dann einen
Widerspruch erheben fiir den Fall, dass man sagt:
Ich lasse mich damit in Ruhe. Ich mé6chte das
nicht, spéter mal. Das Einzige, was man machen
muss, ist, den Widerspruch zu hinterlegen. Das ist,
was ich als Widerspruchslast bezeichnet habe. Das
ist aber kein Eingriff ins allgemeine Personlich-
keitsrecht, sondern ein Eingriff in die allgemeine
Handlungsfreiheit und miihelos zu rechtfertigen.
Was Sie jetzt angesprochen haben, priift man dann
hilfsweise fiir den Fall, dass man einen Eingriff
vornimmt. Dann miisste man natiirlich im Rahmen
der VerhédltnisméBigkeitspriifung und auch bei der
Erforderlichkeit gewissermallen, das wére der dog-
matisch richtige Ankniipfungspunkt, frage: Gibt es
ein gleich geeignetes milderes Mittel? Das ist im-
mer das Entscheidende. Es kommt nicht darauf an,
ob es irgendein milderes Mittel gibt. Mildere Mittel
gibt es immer. Ein gleich geeignetes milderes Mittel
gibt es. Nur wenn man das annimmt, und da hat
der Gesetzgeber noch einen Einschitzungsspiel-
raum, ob er der Auffassung ist, ob das ein gleich ge-
eignetes Mittel ist, ob die Ausweitung der Organle-
bendspende tatsdchlich ein gleich geeignetes Mittel
ist, das kann man so ex ante gar nicht sagen, kann
der Gesetzgeber mit seiner Einschidtzungspréroga-
tive durchaus davon ausgehen, dass er der Wider-
spruchslosung zunéchst eine grofere Eignung zu-
spricht. Das mit dem regulierten Organhandel, also
das wiirde ich jetzt nicht als milderes Mittel anse-
hen, denn das wirft natiirlich ganz andere verfas-
sungsrechtliche Fragen auf. Ich wiirde diese Dis-
kussion um die Widerspruchslésung, Wider-
spruchsregelung nicht mit einem solchen Gedan-
ken, wo man ja im Grunde ein neues Fass auf-
macht, belasten. Es ist eigentlich ein Tabu, dass
man sagt, wir machen Organhandel. Also damit
wirde ich die Diskussion nicht belasten. Da kann
man lange verfassungsrechtlich dariiber diskutie-
ren, ob man so etwas verfassungsrechtlich
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ausgestalten konnte. Das ist sicherlich sehr schwie-

rig und wahrscheinlich sehr aufwendig und biiro-
kratisch.

Die amtierende Vorsitzende: Wollen Sie die 40 Se-
kunden noch nutzen?

Abg. Thomas Seitz (fraktionslos): Ganz kurz noch
zum Thema Information und Aufkldrung im Hin-
blick auf das Selbstbestimmungsrecht. Wie ist das
jetzt zum Beispiel mit einer Personengruppe, etwa
Personen ohne festen Wohnsitz? Wird das durch
den Gesetzentwurf gewéhrleistet oder kann man
das vernachlédssigen?

Prof. Dr. Josef Franz Lindner (Lehrstuhl fiir Offent-
liches Recht, Medizinrecht und Rechtsphilosophie,
Universitdt Augsburg): Das ist eine gute Frage, mit
der ich mich auch schon mal befasst habe in einer
Veroffentlichung. Das muss der Gesetzgeber natiir-
lich nicht regeln. Der Gesetzgeber muss sagen und
regeln, dass eine intensive Aufklarungskampagne
zu erfolgen hat. Wie das umgesetzt wird, insbeson-
dere auch bei Personen ohne festen Wohnsitz — da
konnte man an Streetworker denken, die diese Per-
sonengruppen aufsuchen —, ist eine Frage letztlich
des Vollzugs. Diesen Vollzug kann der Gesetzgeber
oder kann die Verwaltung auch durch Verwaltungs-
vorschriften konkretisieren.

Die amtierende Vorsitzende: Danke. Frau Rudolph,
bitte.

Abg. Tina Rudolph (SPD): Vielen Dank. Hier wiirde
ich ganz kurz neben der juristischen noch die drzt-
liche Perspektive ergdnzen, weil man sich jetzt
fragt, ob eine Ausweitung der Lebendspende eine
akzeptable Alternative sein kann. Man muss das,
glaube ich, einmal in dieser Anhérung ausfiihren,
dass das natiirlich nur eine Option ist fiir bestimm-
te Organe, namlich Lebern und Nieren; ganz viele
andere Organe konnen gar nicht als Lebendspende
transplantiert werden. Eigentlich wollte ich aber
meine Frage an Prof. Dr. Guba von Eurotransplant
richten, und zwar ankniipfend an die Ausfiihrun-
gen von Prof. Hertwig. Sie leiten die globale Fest-
stellung, die Widerspruchsregelung habe keinen Ef-
fekt aus der selektiven Betrachtung von fiinf
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Staaten und das tiber einen selektiven Zeitraum un-
ter anderem wihrend der Corona-Pandemie ab.
Deswegen wiirde ich gerne aus der Expertise von
Eurotransplant um eine Einschédtzung bitten, wie
das aussieht, wenn man sich die Lander im Euro-
transplant-Verbund anguckt, ob man vielleicht an-
dere Erkenntnisse zur Wirksamkeit der Wider-
spruchsregelung ableiten kann, wie es sich damit
verhdlt, dass die anhaltend niedrigen Spendezah-
len aus Deutschland auch eine Auswirkung haben
auf die Zusammenarbeit bei Eurotransplant und
was das fiir Auswirkungen auf die vielleicht anhal-
tende Solidaritat in diesem Verbund hat. Vielen
Dank.

Die amtierende Vorsitzende: Herr Prof. Dr. Guba,
bitte sehr.

Prof. Dr. med. Markus Guba (Eurotransplant): Vie-
len Dank fiir die Frage, sehr geehrte Vorsitzende.
Eurotransplant ist keine Organspendeorganisation,
sondern wir sind fiir die Zuteilung der Organe zu-
stindig. Natiirlich ist da eine gewisse Dysbalance.
Wenn man sich die Spenderzahlen in Eurotrans-
plant anschaut, dann ist es 2024 so gewesen, dass
Osterreich 18 [Spender] pro einer Million Einwoh-
ner, Belgien 31, Deutschland 10, Ungarn 16, Kroa-
tien 30 und die Niederlande 20 hat. Sie sehen an
den Zahlen, dass alle anderen Eurotransplant-Mit-
gliedsldnder natiirlich deutlich héhere Spendezah-
len haben. Das fiihrt dazu, dass nattirlich Deutsch-
land von den anderen Mitgliedsldndern in gewisser
Weise profitiert, weil wir ein Netto-Importland sind
von Organen. Ich nenne mal kurz die Zahlen: 2023
haben wir 27 Herzen, 49 Lebern, 26 Nieren und 7
Pankreas aus unseren Eurotransplant-Mitgliedsldn-
dern bekommen. Zweifelsohne ist es so, dass das
vielleicht Organe sind, die aufgrund ihrer Qualitat
in den Landern nicht transplantiert worden sind
und wir diese aufgrund unseres massiven Mangels
akzeptieren. Wir kénnen froh und dankbar sein,
dass wir in diesem Verbund sind und auch davon
profitieren.

Abg. Tina Rudolph (SPD): Darf ich das zusammen-
fassen damit, dass in Deutschland die Wider-
spruchsregelung de facto schon gilt, weil wir auch
hier Organe transplantieren, die unter der Wider-
spruchsregelung nach Deutschland kommen?
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Prof. Dr. med. Markus Guba (Eurotransplant): Ja,
so konnte man das nennen. Wenn man diesen Link
machen will, dann profitiert man natiirlich von der
Widerspruchslésung der Mitgliedsldnder. Ob das
aber die ursdchliche Sache ist ... Ich bin auch der
Meinung, dass die Widerspruchslésung positive Ef-
fekte haben kann. Da gehort natiirlich ein ganzes
Armamentarium dazu. Ich habe die zwei Kollegen
iiber die Papers diskutieren gehort. Es gibt da ein
sehr schénes Paper — auch erst kiirzlich verdffent-
licht, ich weil nicht, ob Sie das gelesen haben —,
wo Wales und England verglichen wurden im
Head-to-Head-Vergleich. Dabei hat natiirlich Wales
aufgrund der Umstellung eine erhéhte Spenderate
gehabt. Aber das ist gar nicht mein Thema fiir Euro-
transplant.

Die amtierende Vorsitzende: Da konnen Sie jetzt
nicht mehr darauf antworten. Jetzt geht das Wort an
Prof. Castellucci, bitte.

Abg. Prof. Dr. Lars Castellucci (SPD): Frau Vorsit-
zende, meine sehr verehrten Damen und Herren,
ich will an die Frage der wissenschaftlichen Be-
trachtung nochmal anschlieflen, auch an die Aus-
fiihrungen von Herrn Hertwig, denn es ist ja eine
Sehnsucht, endlich etwas zu verbessern. Die teilen
wohl alle hier und auch eine Sehnsucht, eine Lo6-
sung zu haben, auf die man draufspringen kann
und sagen kann, die ist es jetzt oder die probieren
wir dann mal. Aber wenn man sieht, dass der Ein-
griff stark wére, dann miisste man sicher sein, dass
es wirklich einen eindeutigen Zusammenhang gibt
zwischen der Einfiihrung einer Widerspruchsrege-
lung und der Steigerung von Organspendezahlen in
einem Land. Ich mochte die Frage jetzt einfach
nochmal an eine weitere Sachverstidndige richten,
an Frau Prof. Wiesemann von der Universitdtsme-
dizin Go6ttingen. Was sind denn Thnen fiir Daten
und Studien bekannt zu diesem Zusammenhang?

Die amtierende Vorsitzende: Frau Prof. Dr. Wiese-
mann, Sie haben das Wort.

Prof. Dr. Claudia Wiesemann (Direktorin des Insti-
tuts fur Ethik und Geschichte der Medizin, Univer-
sitdtsmedizin Gottingen): Vielen Dank, dass ich
hier online zu Ihnen sprechen darf. Ich méchte vor-
ausschicken, dass mich das Leid der Menschen auf
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der Warteliste und auch ihrer Angehorigen sehr be-
troffen macht und ich aus eigener Erfahrung aus
dem engsten Freundeskreis weil}, wie segensreich
Organspenden sind. Dennoch muss die zentrale
Frage, bevor es tatsdchlich zu einem solchen recht-
lichen Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht von
Menschen kommt, klar beantwortet werden, dass
die Einfithrung der Widerspruchsregelung auch ei-
nen Anstieg der Organe mit einer gewissen Sicher-
heit erwarten lasst. Dazu sind nun erst mal, ich bin
Ethikerin, empirische Studien relevant. Wir haben
hier schon von einigen gehdrt. Ich mochte anfiih-
ren, die noch nicht genannte Studie von Adam Ar-
shad, 2019 erschienen. Die hat also nicht den Bias
der Corona-Pandemie. 35 Lander, Europa, Nord-
amerika und Australien wurden hier untersucht. Es
konnte keine klare Tendenz gezeigt werden, die zu-
gunsten einer Widerspruchsregelung sprechen
wirde. Zu einem dhnlichen Ergebnis kommt die
Studie von Shepherd von 2014 — etwas dlter —, mit
48 Landern in diesem Fall, die zwar einen leichten
Anstieg der Organspendezahlen in den wider-
spruchsgeregelten Landern zeigen kann, dafiir aber
eine Abnahme der Lebendorganspende. Wenn wir
uns ein ganz aktuelles Beispiel anschauen, ndmlich
das United Kingdom, das 2020 mit der Wider-
spruchsregelung begonnen hat, dann kann man,
selbst wenn man Pandemie-Effekte hier einmal mit-
beriicksichtigt, nicht erkennen, dass es eine Steige-
rung der Spendezahlen in den letzten zwei Jahren,
also 2022 und 2023 gegeben hitte. Im Gegenteil,
die Zahlen nehmen ab, und zwar tatsdachlich wegen
einer verringerten Zahl der Lebendorganspende.
Holland hat zum gleichen Zeitraum die Wider-
spruchsregelung eingefiihrt. Auch hier wieder kein
klarer Hinweis auf eine Steigerung der Zahl der Or-
ganspenden nach Hirntod.

Die amtierende Vorsitzende: Vielen Dank, Frau
Prof. Dr. Wiesemann. Jetzt Herr Aumer, bitte.

Abg. Peter Aumer (CDU/CSU): Vielen herzlichen
Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage wiére an

Prof. Dr. Banas. Kann man aus Sicht der Transplan-
tationsmedizin schildern, wie grof3 das Problem der
niedrigen Organspenderate fiir deutsche Patienten
wirklich ist? Wie ordnet man das international ein?
Dann zweitens: Welche Erfahrungen berichten
Thnen internationale Kolleginnen und Kollegen
nach Einfiihrung der Widerspruchsregelung in
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ihren Lédndern? Gibt es Hinweise fiir Nachteile
durch Einfiihrung einer Widerspruchslésung? Eine
dritte kurze Frage zu dem Punkt gerade vorher: Wi-
ren mehr Lebendspenden die Alternative?

Die amtierende Vorsitzende: Herr Prof. Dr. Banas,
bitte sehr.

Prof. Dr. Bernhard Banas (Direktor der Abteilung
fiir Nephrologie, Universitdtsklinikum Regensburg):
Sehr geehrter Herr Aumer, sehr geehrte Frau Vorsit-
zende, ich bedanke mich zuerst, dass ich wieder
fiir die Deutsche Transplantationsgesellschaft, jetzt
in Funktion als Vorsitzender der Ethikkommission,
und langjdhriger Transplantationsmediziner zu die-
sem Thema zu Ihnen sprechen darf in dieser Anho-
rung. Das Problem fiir unsere deutschen Patienten
ist viel groBer als allgemein bekannt. Die wichtigste
Zahl fiir die Patientinnen und Patienten ist ganz
einfach: Wie wahrscheinlich kann ich transplan-
tiert werden? Und die Zahl, die man da nennen
sollte, ist die Zahl der Transplantationen pro Mil-
lion Einwohner pro Jahr. Hier liegen wir in
Deutschland bei 40 und in den meisten unserer di-
rekten Nachbarldnder bei ungefdhr 80. Das gilt fiir
die Benelux-Lander, das gilt fiir Frankreich, das gilt
fiir Tschechien, das gilt fast so fiir Osterreich. Und
die Schweizer machen sich gerade auf den Weg, in
diese Zahlenbereich zu kommen. Das heifit, in an-
deren Landern in vergleichbarer Situation haben
Patientinnen und Patienten die doppelte Wahr-
scheinlichkeit, transplantiert werden zu kénnen.
Sie sollten die Zahlen anschauen, die wir in
Deutschland haben: Fir 85 Millionen, fast 85 Milli-
onen Einwohner haben wir letztes Jahr 330 Herz-
transplantationen durchfiihren kénnen, 512 Lun-
gentransplantationen und 816 Lebertransplantatio-
nen — alles lebensrettende Transplantationen; ohne
Transplantation ist die Alternative Tod. Punkt. Wir
miissen als Arztinnen und Arzte unseren Patienten
das sagen. Wir listen immer weniger Patientinnen
und Patienten, weil weder die Patienten noch wir
selber tiberhaupt glauben, dass ein GroBteil unserer
Patienten die Transplantation erreichen wird. Von
Frau Knepper ist schon gesagt worden, die wahren
Zahlen, der wahre Bedarf fiir Transplantation wire
noch viel héher. Ich kann nur noch sagen: Spre-
chen wir mit Kolleginnen und Kollegen im be-
freundeten Ausland, dann verstehen die gar nicht
mehr, was wir in Deutschland uns als Gesellschaft
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selbst so antun. Die internationalen Erfahrungen
zur Widerspruchsregelung sind durchweg positiv.
Ich habe noch keinen einzigen Kollegen getroffen,
der mir gesagt hat, das hitte irgendeinen nachteili-
gen Effekt; ganz im Gegenteil, alle — auch wenn das
immer anders zitiert wird —, selbst die spanische
Kollegin Dominguez Gil, sind froh, dass in diesen
Landern eine Widerspruchsregelung besteht. Da-
her: Einen Nachteil einer Widerspruchsregelung
gibt es nicht. Die Erfahrungen sind gut. Was soll ich
noch sagen zum Thema Lebendspende? Frau Ru-
dolph hat es ja ein bisschen schon angedeutet: Le-
bendspende gibt es in erster Linie fiir die Niere, es
sind um die 600 Transplantationen im Jahr. Wir
hitten gern weniger Lebendspenden und nicht
mehr, weil wir Lebendspender gefihrden. Das kén-
nen wir gern noch ausfithrlicher diskutieren, wenn
wir Verbesserungen bei Lebendspendern wollen
und dass wir sicherer transplantieren konnen und
die Transplantationen mit einem besseren Outcome
sind. Wir wollen nicht das Defizit der postmortalen
Organspende damit ausgleichen. Bei der Leber geht
es um ein paar Kinder, die man transplantieren
kann, bei Herz und Lunge gibt es einfach keine Le-
bendspende. Nein, eine Lebensspende rettet uns
nicht aus dem Defizit der postmortalen Organ-
spende, in die wir uns in Deutschland im internati-
onalen Vergleich gebracht haben.

Die amtierende Vorsitzende: Vielen Dank. Herr
Dr. Pilsinger hat jetzt das Wort.

Abg. Dr. Stephan Pilsinger (CDU/CSU): Ich habe
eine Frage an die Prélatin Dr. Anne Gidion von der
EKD. Wie blicken Sie als Vertreterin einer der gro-
Ben Religionsgemeinschaften auf den Sterbepro-
zess? Bitte geben Sie uns vor diesem Hintergrund
eine Einschédtzung zum vorliegenden Gesetzesent-
wurf.

Die amtierende Vorsitzende: Frau Dr. Gidion, bitte
sehr.

Dr. Anne Gidion (Bevollméchtigte des Rates der
Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) bei der
Bundesrepublik Deutschland und der Europdi-
schen Union): Vielen Dank, Herr Dr. Pilsinger. Der
Sterbeprozess ist natiirlich sehr unterschiedlich, je
nachdem, wie die Verletzung zustande kommt, also
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ob es ein Alterssterben ist oder ein Unfallsterben.
Aber in dem Moment, in dem es zumindest ein
Sterben ist, das ein Element von Planbarkeit hat, ist
das Sterben in jedem Fall Teil der Menschenwiirde
und auch Teil des Lebens. Den Religionen ist es au-
Berordentlich wichtig, dass in dieser Phase die
Menschenwiirde nicht authért, im Gegenteil, dass
auch dieses eine hochvulnerable Situation des Le-
bens ist. Das ist fiir die Person selbst der Fall, ob
bewusst oder unbewusst, und ist nattirlich vor al-
len Dingen auch fiir das Umfeld der Fall. Die Ge-
fahr, dass diese Situation eine flichendeckende
Hilflosigkeit ist, ist eine, die jeder kennt, der ein-
mal in so einer Situation gewesen ist, Menschen zu
begleiten; das tun alle Religionen, denen das Leben
heilig ist am Anfang und am Ende. Diese Frage, wie
eine Losung fiir moglichst mehr Organe aussieht —
ich habe es am Anfang schon gesagt, wir sind total
dafiir, wir sehen das Leid, gerade weil wir Kliniken
betreiben, gerade weil wir Seelsorge am Kranken-
bett betreiben, es gibt einen ganz groBen Empa-
thiefaktor mit dem Leiden, was sie sehen —, ist: Wie
kann ein antizipierter Eingriff oder die Notwendig-
keit, dass es einen solchen Eingriff geben konnte, in
den Sterbeprozess eingreifen? Da ist fiir mich das
zentrale Wort: Vertrauen. Es braucht Vertrauen so-
wohl in das Gesundheitssystem, also in dem Sinne
in den Staat, der etwas Gutes mit mir will, aber na-
tirlich auch ein Vertrauen in die handelnden Per-
sonen drumherum, dass die nicht darauf warten,
zuzugreifen oder darauf warten, jemanden kiinst-
lich lebendig zu halten, sondern dass es ein Ver-
trauen ist, dass hier Gutes passiert. Hier ist die
Frage, ob Zustimmungs- oder Widerspruchsrege-
lung, wie wir vielféltig schon gehért haben, nur ein
Faktor von ganz vielen ist, bei denen wir nicht mit
Sicherheit sagen konnen, dass dieser bei der Frage,
ich vertraue darauf, dass hier Gutes mit mir pas-
siert, ausschlaggebend ist. Insofern ist Bildung und
Vertrauenskultur unendlich wichtig, auch in der
Pflegesituation, um Menschen dazu zu iiberzeugen,
freiwillig Organspenderin und -spender zu werden.
Denn das ist ja das Ziel. Also das Ziel ist ja, dass
moglichst viele Menschen sagen: Ich méchte das
gerne. Ich mo6chte das fiir mich, ich méchte das fiir
meine Angehdrigen. Meine Hauptfrage wére im-
mer: Wie erreichen wir diesen Zustand? Jeder Ge-
setzentwurf, der dem dient, ist ein guter Geset-
zesentwurf, damit so viele Menschen wie moglich
dem freiwillig zustimmen und wir dann so viele
Organe wie moglich bekommen. Alle Menschen,
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die einen Ausweis in ihrem Portemonnaie haben,
sind doch freiwillig Organspender. Das meine ich.
Dass ich einen Ausweis bei mir habe, heilit, in dem
Moment, wo es soweit ist, stelle ich mich zur Ver-
fiigung. Das ist aus meiner Sicht das bestmogliche
Ziel. Und fiir dieses Ziel braucht es ein Grundver-
trauen, dass dann mit mir Gutes geschieht. Danke-
schon.

Die amtierende Vorsitzende: Danke schon, Frau
Dr. Gidion. Wollen Sie noch was nachfragen? Sie
haben noch 45 Sekunden. Nein? In Ordnung. Dann
geht das Fragerecht an Herrn Schwartze.

Abg. Stefan Schwartze (SPD): Vielen Dank, Frau
Vorsitzende. Ich mochte noch mal auf eine Frage
zuriickkommen, die von ProTransplant zwar schon
erldutert wurde, aber ich hétte die Position der Jun-
gen Helden gerne noch mal gehort zur Situation der
Patientinnen und Patienten auf den Wartelisten
und wie ihre Position zur Einfiihrung einer Wider-
spruchsregelung ist. Ich glaube, viele sind sich gar
nicht bewusst, dass sie bei manchen Urlaubsreisen
auch dieser Widerspruchsregelung unterliegen.

Die amtierende Vorsitzende: Frau Sum. Jetzt haben
Sie das Wort.

Anna Barbara Sum (Junge Helden): Danke. Es gilt
natiirlich immer das Recht in dem jeweiligen Land.
Grundsitzlich ist es tatsdchlich so, wir haben es ge-
rade gehort, die Situation auf den Wartelisten ist
herzzerreiBlend. Ich mache die Arbeit jetzt schon
seit liber 20 Jahren. Wir haben den Verein gegriin-
det, weil unsere Hauptgriinderin selbst auf ein Or-
gan gewartet hat. Ich bin mit allen in dieser ganzen
Community jeden Tag in Kontakt. Ich bin mit den
Menschen in Kontakt, die auf ein Organ warten. Ich
bin mit den Menschen in Kontakt, die die Organe
der Angehorigen gespendet haben. Ich bin mit den
Menschen in Kontakt, die sich mit dem Thema pro-
aktiv auseinandersetzen wollen, weil sie sagen,
hier passiert zu wenig in dem Land. Ich muss ehr-
lich sagen, der Stand, wie er jetzt ist — ich mdchte
es wirklich gerne glauben, dass wir alle fiir die Or-
ganspende sind und wirklich viel dafiir machen
wollen, dass die Zahlen sich erhdhen —, da sind die
Zahlen miserabel. Wir miissen einfach einen ande-
ren Weg gehen und wir miissen einen mutigen
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Schritt gehen und zwar die Widerspruchsregelung
einfiihren, wenn wir sehen, dass sie in den anderen
Léandern, die Sie angesprochen haben, funktioniert.
Das ist eine empirische Evidenz. Wir sehen, dass
die Zahlen in anderen Landern tiberall hoher sind,
dass sich dort keiner bevormundet fiihlt. Ich habe
lange in Osterreich gelebt, ich bin in engen Kontakt
mit Spanierinnen und Spaniern. Da fiihlt sich kei-
ner bevormundet, sondern im Gegenteil, fiir sie ist
das der Normalfall. Es ist der Normalfall, davon
auszugehen, in einem Staat, in einer Gesellschatft,
in dem jeder ein Organ haben kénnte, in der Theo-
rie, wenn es zur Verfiigung stiinde, dass man auch
spendet. Das ist eine Diskussion, die wir nur von
hier kennen. Ehrlich gesagt, das beste Argument fiir
die Widerspruchsregelung aus unserer Sicht, die
wir das jetzt seit iiber 20 Jahren mit vielen anderen
machen, ist, dass es keinen Gegenvorschlag gibt.
Ich wiisste wirklich nicht, Stand jetzt, wie wir es
verbessern sollen. Wir horen es hier, die vielen
Aussagen und dass wir das Vertrauen erhhen
miissen. Das ist alles richtig. Wir miissen aufklaren,
wir miissen informieren, wir miissen gucken, dass
vulnerable Gruppen alle diese Informationen be-
kommen. Nur wir kénnen nicht so weitermachen
wie bisher. Sie kennen alle die Zahlen. Wenn wir
wirklich was verandern wollen, dann miissen wir
jetzt etwas wirklich verdndern — und das ist die
Einfiihrung der Widerspruchsregelung. Alle Fakten
liegen auf dem Tisch. Das miissen wir machen,
weil es einfach wichtig ist.

Die amtierende Vorsitzende: Danke. Herr
Schwartze, wollen Sie noch mal nachlegen?

Abg. Stefan Schwartze (SPD): Ja, ich frage noch
mal nach. Sie haben auf die Erfahrungen aus den
anderen Ldndern verwiesen. Kénnen Sie da noch
ein paar Details nachliefern?

Anna Barbara Sum (Junge Helden): Wir sehen,
dass in den anderen Ldandern ... Wir haben es von
Eurotransplant auch gehort und ich habe hier die
Liste, ich konnte es jetzt noch mal vorlesen, aber
wir haben es ja gehort und wir héren die Zahlen
doch wirklich jedes Jahr. Wir argumentieren nicht
in einem luftleeren Raum. Das sind alles wichtige
Positionen und das es ist mit Verlaub auch gut,
dass wir uns das hier anhoren und von allen Seiten
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beleuchten. Aber die Zahlen, die kennen wir jedes
Jahr, seitdem ich angefangen habe. Seitdem wir an-
gefangen haben, horen wir immer die gleichen Zah-
len und sie sind eben so viel hoher in unseren
Nachbarldndern, von denen wir die Organe schon
in unser Land hineinbringen, aus Osterreich, aus
Kroatien. Und dort sind die Zahlen eben wirklich
im Vergleich ... Man sieht es, es funktioniert, die
Zahlen sind hoher.

Die amtierende Vorsitzende: Vielen Dank. Frau
Baehrens, bitte.

Abg. Heike Baehrens (SPD): Vielen Dank. Meine
Frage geht an Herrn Dr. Kevin Schulte. Ihre Studie
legt nahe, dass die nicht ausreichende Verfiigbar-
keit von Spenderorganen mit einem Erkennungs-
und Meldedefizit der Entnahmekrankenhéduser as-
soziiert ist. Ist der vorliegende Gesetzentwurf nach
Threr Einschétzung aus klinischer Sicht geeignet,
die Spenderzahlen signifikant zu erhdhen oder wel-
che konkreten Maflnahmen wéren aus Ihrer Sicht
notwendig?

Die amtierende Vorsitzende: Herr Dr. Schulte, Sie
haben das Wort.

Priv.-Doz. Dr. Kevin Schulte (Stellvertretender Kli-
nikdirektor, Oberarzt am Universitatsklinikum
Schleswig-Holstein, Kiel): Frau Baehrens, ganz
herzlichen Dank fiir Thre Frage. Wenn ich ehrlich
bin, ich weill nicht, ob die Einfiihrung einer Wider-
spruchslosung zu einer signifikanten Zunahme der
Organspendezahlen in Deutschland fithren wiirde.
Ich glaube, wer die Diskussion bis gerade verfolgt
hat, der muss gestehen, niemand kann es wissen,
weil die Datenlage eben uneinheitlich ist. Es gibt
Studien, in denen einzelne Lander eine Zunahme
der Organspendeaktivitdt nach Einfiihrung der Wi-
derspruchslosung gezeigt haben und es gibt Lander,
in denen das nicht der Fall war. Ich glaube, uns
sollten vor allem die zweiteren Liander interessie-
ren, weil die beweisen, dass die Einfithrung der
Widerspruchsregelung kein Garant dafiir ist, dass
die Zahlen zunehmen, sondern ganz offensichtlich
mehr notwendig ist als die Widerspruchsregelung,
damit die Zahlen zunehmen. Ich habe meine Zwei-
fel, dass in Deutschland dies das Problem ist. Wir
haben uns in den letzten Jahren wissenschaftlich
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damit beschiftigt, Kliniken miteinander vergleich-
bar zu machen. Und zwar haben wir durch einen
Algorithmus, den auch die Deutsche Stiftung Or-
gantransplantation mitentwickelt hat, deutsche Kli-
niken in den Jahren 2010 bis 2015 und nochmalig
in dem Jahr 2022 miteinander verglichen. Das
heilit, wir haben moglich gemacht, die Kliniken be-
ziiglich ihrer Fallzahl und Morbiditdt miteinander
vergleichbar zu machen. Wenn man das macht,
sieht man, dass wir zwischen verschiedenen deut-
schen Kliniken erhebliche Unterschiede bei glei-
chem Organspendepotenzial haben. Prof. Dr. Wan-
ners und die Uniklinik Regensburg sind das strah-
lende Vorbild. Da sind die Organspendeaktivitdten
mehr als zehnmal héher als in anderen deutschen
Unikliniken. Wenn man das hochrechnet und jetzt
einfach mal davon ausginge, alle deutschen Unikli-
niken wiirden so viele Organspender finden, wie
die Uniklinik Regensburg das tut, dann héitten wir
im Jahr 2022 nicht 291 Organspender gehabt, son-
dern 785. Allein in den deutschen Unikliniken. Der
Unterschied zwischen verschiedenen Unikliniken
ist bei vergleichbarem Potenzial mehr als der Fak-
tor 10. Auch wenn wir Regionen miteinander ver-
gleichen, also wenn wir beispielsweise die DSO-
Region NRW vergleichen mit der DSO-Region Ost,
sehen wir erhebliche Unterschiede. Da ist der Un-
terschied mehr als 50 Prozent. Das alles kann man
meines Erachtens nicht dadurch erklaren, dass uns
die Widerspruchsregelung fehlt, weil eine bundes-
einheitliche Regelung kann ja nicht Ursache fiir
diese Unterschiede sein, sondern die Unterschiede
sind eben darin begriindet, dass in den verschiede-
nen Kliniken das Thema unterschiedlich engagiert
und professionell verfolgt wird und wir in man-
chen Kliniken sehen, dass es sehr gut gelingt. Re-
gensburg ist ein gutes Beispiel und Berlin auch —
interessant, dass wir gerade von diesen beiden Kli-
niken hier Vertreter haben. Andere Kliniken tun
das eben nicht so. Das heilit, ich glaube, es ist eine
gefdhrliche Situation, die Widerspruchsregelung
einzufiihren, ohne eine genaue Ursachenanalyse zu
betreiben, weil hier droht eine groBe Chance fiir Po-
litikverdrossenheit, wenn man eben nicht genau
die Situation analysiert und sich fragt: Wo liegt ei-
gentlich das Problem?

Die amtierende Vorsitzende: Danke, Herr Dr.
Schulte. Frau Baehrens, die letzten 10 Sekunden
geben wir hin. Herr Dr. Luczak hat jetzt das Wort.
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Abg. Dr. Jan-Marco Luczak (CDU/CSU): Vielen
Dank, Frau Vorsitzende. Ich wiirde gerne meine
Frage an Herrn Lindner richten und nochmal die
verfassungsrechtlichen Aspekte beleuchten. Sie
hatten schon einiges dazu ausgefiihrt. Bislang war
der Fokus sehr stark auf die Frage gelegt: Ist das ein
Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht? Sie hatten
ausgefiihrt, dass aus Ihrer Sicht moglicherweise
noch gar kein Eingriff vorliegt. Ich wiirde dennoch
jetzt die andere Perspektive starker beleuchten wol-
len, auf diejenigen, die auf der Warteliste stehen
und die auch Grundrechte haben. Sie haben zu
Recht vorhin vom Untermalverbot gesprochen und
iiber die Frage, ob es nicht sozusagen eine staatli-
che Schutzpflicht sogar gebietet, eine solche Wider-
spruchslosung einzufiihren oder wirksame Maf-
nahmen ins Werk zu setzen, damit eben mehr Or-
gane gespendet werden kénnen. Da wiirde ich Sie
gerne nochmal bitten wollen ... Wenn man jetzt da-
von ausgeht, es ist ein Eingriff, dann muss man ver-
fassungsrechtlich zu einer Abwégung kommen,
also verschiedene Grundrechte in eine praktische
Konkordanz bringen. Wenn man jetzt aber sieht,
auf der anderen Seite steht eben das Leben und am
Ende auch die Menschenwiirde als vitale Basis,
dann wiirde ich Sie bitten, vielleicht diesen Abwa-
gungsprozess aus Ihrer Sicht verfassungsrechtlich
nachzuzeichnen und auch vielleicht Ihr Ergebnis
noch einmal zu verdeutlichen, wozu Sie am Ende
bei einer verfassungsrechtlichen Abwéagung kom-
men, was die Widerspruchslgsung anbelangt.

Die amtierende Vorsitzende: Herr Prof. Lindner,
bitte sehr.

Prof. Dr. Josef Franz Lindner (Lehrstuhl fiir Offent-
liches Recht, Medizinrecht und Rechtsphilosophie,
Universitdt Augsburg): Vielen Dank. Ich werde ver-
suchen, es nochmal klarzumachen. Wenn man von
einem Eingriff ausgeht, nicht in das Selbstbestim-
mungsrecht meines Erachtens, aber in die allge-
meine Handlungsfreiheit, weil man die Wider-
spruchslast hat, dann ist der Eingriff verfassungs-
rechtlich nur zuldssig, wenn er gerechtfertigt oder
zu rechtfertigen ist. Dafiir braucht man erstens ei-
nen verfassungsrechtlich legitimen Zweck. Und
hier haben wir unstreitig zwei Zwecke, einmal das
Recht der Patienten auf der Warteliste auf Leben
und Gesundheit und die damit verbundene Schutz-
pflicht. Das Bundesverfassungsgericht hat seit der

Ausschuss fiir Gesundheit

ersten Entscheidung zum Schwangerschaftsab-
bruch, Band 39 Seite 1 fortfolgende, in stindiger
Rechtsprechung immer wieder betont, dass den
Staat hier eine Schutzpflicht trifft und dies auch in
einer Kammerentscheidung auf die Organspende
angewendet. Das ist der erste legitime Zweck. Der
zweite legitime Zweck ist der Schutz der Angehori-
gen oder die Unterstiitzung der Angehérigen, die
Entlastung der Angehorigen. Diesen Zweck darf
man meines Erachtens nicht geringschdtzen. Wenn
man jetzt weiter priift, kommt man iiber die Eig-
nung, das haben wir schon ausfiihrlich diskutiert,
iber die Erforderlichkeit zur Angemessenheit, zur
VerhéltnisméBigkeit im engeren Sinn. Hier stellt
man jetzt die beiden Rechtsgiiter gegeneinander.
Ich verkiirze das jetzt etwas. Auf der einen Seite
das Recht auf Leben und kérperliche Unversehrt-
heit der Patienten auf der Liste. Wir haben das ein-
driicklich gehort, dass dies bedroht ist und dies
letztlich nach der Menschenwiirde fast einen
Ho6chstwert nach der Verfassung hat. Auf der ande-
ren Seite steht das Interesse des Einzelnen, sich
entweder nicht mit der Sache befassen zu miissen
oder, wenn man den Eingriff, was ich tue, ablehnt,
die Widerspruchslast, also zum Computer zu gehen
und sich in die Liste einzutragen oder das sonst ir-
gendwie festzuhalten. Das ist aus meiner Sicht ein
niedrigschwelliger Eingriff. Wenn man die beiden
Rechtsgiiter gegeneinander setzt, gewinnt meines
Erachtens, dass die Schutzpflicht des Staates fiir
das Leben und die kérperliche Unversehrtheit so-
lange — das muss ich noch ergédnzend hinzufiigen —
bis durch den Vollzug dieser Widerspruchsregelung
sichergestellt ist, dass der Widerspruch nied-
rigschwellig erhebbar ist, dass er verifiziert wird
und dass die Aufklarungskampagne mit einer ange-
messenen Ubergangsfrist vor allen Dingen auch
ausgestattet ist.

Die amtierende Vorsitzende: Vielen Dank. Frau
Dr. Mannes, Sie haben das Wort.

Abg. Dr. Astrid Mannes (CDU/CSU): Meine Frage
geht an Frau Prof. Dr. Wiesemann. Wir haben ge-
hort, der staatliche Eingriff in das Selbstbestim-
mungsrecht wird bei der Widerspruchslosung mit
der Verfolgung eines hohen moralischen Ziels, ei-
nes hochwertigen Ziels gerechtfertigt. Stellt eine
Organspende, die Leben retten kann, nicht ein sol-
ches hoherrangiges Ziel dar? Warum lehnen Sie
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trotzdem die Widerspruchslosung ab? Welche alter-
nativen milderen Mittel sehen Sie, die derzeit noch
nicht ausgeschopft sind?

Die amtierende Vorsitzende: Frau Prof. Wiese-
mann, bitte sehr.

Prof. Dr. Claudia Wiesemann (Direktorin des Insti-
tuts fur Ethik und Geschichte der Medizin, Univer-
sitdtsmedizin Go6ttingen): Vielen Dank. Tatsdchlich
handelt es sich hier um ein sehr wichtiges, hoch-
rangiges Ziel. Leben zu retten, das muss auch fiir
einen aus der ethischen Perspektive ganz oben ste-
hen. Aber die Selbstbestimmung darf dagegen nicht
automatisch entwertet werden. Wir haben das hier
schon von den Juristinnen gehort. Die grofe Frage,
die ganz entscheidende Frage ist: Haben wir hier
den einen Eingriff, der uns die Anderung bringt
oder ist eher keine Verbesserung zu erwarten? Da-
fiir habe ich schon argumentiert. Herr Schulte hat
eben sehr {iberzeugende Zahlen genannt und noch
mal darauf aufmerksam gemacht, dass es offen-
sichtlich innerhalb der Krankenh&duser Schwierig-
keiten gibt, diesen Organspendeprozess so zu orga-
nisieren, dass er in allen Hdusern gleich erfolgreich
ist. Wir miissen uns doch ernster fragen, warum
das der Fall ist. Wir miissen Losungen, mildere
Mittel doch erst einmal in dem Bereich suchen, in
dem das Problem verursacht wird. Es ist erstaun-
lich, wie wenig gute empirische Forschung wir zu
der Frage haben: Was motiviert Mitarbeitende in
den Krankenhé&usern, sich in diesem aubergewdhn-
lichen Prozess zu engagieren, und was hélt sie kon-
kret davon ab? Ich kann persdnlich nur einige Ver-
mutungen dazu anstellen. Ich finde es bitter, dass
wir so wenig dariiber wissen. Es gidbe gute sozial-
empirische Forschung, aber nachdem wir immer
und immer wieder das Problem bei den Biirgerin-
nen und Biirgern verorten, fiihren wir eine Schein-
debatte, die es uns nicht moglich macht, die wirkli-
chen Ursachen der Defizite in Deutschland zu er-
kennen und anzugehen. Das ist eigentlich die na-
hezu emporende Konsequenz dieser Debatte fiir
mich.

Die amtierende Vorsitzende: Danke. Frau Dr. Man-
nes, Sie konnten weiterfragen.
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Abg. Dr. Astrid Mannes (CDU/CSU): Dann frage ich
bei Prof. Dabrock nach. Sie haben niedrigschwelli-
gere Losungen gefunden, die funktionieren kénn-
ten. Welche wiren das aus Ihrer Sicht?

Die amtierende Vorsitzende: Herr Prof. Dabrock,
eine Minute.

Prof. Dr. Peter Dabrock (Professor fiir Systemati-
sche Theologie (Ethik) am Fachbereich Theologie
der Friedrich-Alexander-Universitédt Erlangen-
Niirnberg): Vielen Dank. Ich will das unterstiitzen,
was Claudia Wiesemann und Kevin Schulte gesagt
haben, und will noch auf zwei andere Sachen hin-
weisen. Das Organspenderegister wurde immer
wieder auch in der Debatte erwdhnt, dass das doch
jetzt eingefiihrt worden sei. Wenn man sich das ge-
nauer anschaut, wird das in drei Stufen eingefiihrt.
Mairz 2024: erste Stufe; zweite Stufe, dritte ist noch
gar nicht richtig eingefiihrt. Wir haben noch iiber-
haupt nicht evaluiert. Ich verstehe einfach nicht,
wie alle, die hier fiir Vertrauen in das System wer-
ben, den Eindruck erwecken, da sei alles gemacht
worden. Das Organspenderegister kennen wir noch
gar nicht. Das wire doch genau der Punkt, wo wir
ansetzen miissten. Transplantationsbeauftragter,
letzter Punkt: 0,1 Vollkraft pro 10 Intensivbetten.
Wenn Sie nach Spanien gehen, sehen Sie, was dort
wirklich in diesem umfassenden strukturellen Sinn
von Bildung bis hin zu einer unfassbar intensiven
Infrastruktur auf nationaler, regionaler und lokaler
Ebene passiert. Das miissen wir erst machen, bevor
wir an die Biirger gehen.

Die amtierende Vorsitzende: Danke. Herr Prof.
Grau, bitte sehr. Sie haben jetzt das Fragerecht.

Abg. Prof. Dr. Armin Grau (BUNDNIS 90/DIE GRU-
NEN): Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage
richtet sich an die Bundesirztekammer. Der Deut-
sche Arztetag hat sich 2018 fiir die Widerspruchs-
l6sung ausgesprochen und entsprechend ist auch
Ihre heutige Stellungnahme pro Widerspruchslé-
sung. Kénnen Sie bitte die Griinde nennen, warum
die deutsche Arzteschaft die Widerspruchslésung
unterstiitzt und inwiefern sie vereinbar ist mit dem
drztlichen Berufsethos? Dann zweitens: Wenn Sie
bitte noch etwas zur Sicherheit der Hirntodfeststel-
lung sagen kénnen vor dem Hintergrund der
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Zweifel, die vorhin gesédt worden sind.

Die amtierende Vorsitzende: Vielen Dank. Herr
Prof. Middel, bitte sehr.

Prof. Dr. Claus-Dieter Middel (Bundesarztekammer
(BAK)): Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen
Dank auch fiir die Frage. Wenn man sich das Trans-
plantationsgesetz anschaut, ist die Frage: Worum
geht es hier eigentlich? Es geht um die Forderung
der Bereitschaft zur Organspende. Das ist das Ziel
des Gesetzes. Die Bundesarztekammer setzt sich —
darauf ist hingewiesen worden — unverédndert fiir
die Einfiihrung der Widerspruchsregelung ein, weil
das eine Moglichkeit ist, wie wir denken, wie die
verfasste Arzteschaft denkt, die Organspende nach-
haltig zu férdern. Was heilit Bereitschaft? Bereit-
schaft zur Organspende heilit, dass man bereit ist,
sich die durchbluteten Organe entnehmen zu las-
sen, und zwar nach der Feststellung des Hirntodes,
des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls, mit dem
medizinisch, naturwissenschaftlich klar der Tod
des Menschen festgestellt ist. Das ist also der
Punkt: Bereitschaft zur Organspende, Entnahme
von durchbluteten Organen nach der Todesfeststel-
lung, medizinisch, naturwissenschaftlich vollig
klar und unstreitig. Die Bundesérztekammer, und
Sie haben auf die Motive der Arzteschaft abgeho-
ben, versteht die Organspende als Gemeinschafts-
aufgabe und zwar auch wieder im Sinne des Trans-
plantationsgesetzes. Das bedeutet, fiir eine Gemein-
schaftsaufgabe braucht es Solidaritdt. Solidaritat
besteht darin, dass man Dinge, denke ich, in einer
Gesellschaft, wie wir Sie haben, auch zumuten
kann. Dazu gehort doch wohl, dass man zumindest
von den Menschen, von den Biirgerinnen und Biir-
gern, erwarten kann, dass sie sich zu dieser Frage
verhalten: Was will ich? Was will ich nicht? Oder
was mochte ich vielleicht einer anderen Person
libertragen? Die Argumentation hat Herr Lindner
eben schon gefiihrt, wie man das machen kann. Die
Bundesirztekammer hilt es auch fiir zumutbar, das
zu machen. Es ist auch keine Begriindung erforder-
lich. Deswegen glaube ich, ist es eine relativ einfa-
che Sache bei dieser ganzen Geschichte. Um das
nochmal zusammenzufassen: Es geht eben auch um
Patientenautonomie. Es ist ganz zu Beginn von
Herrn Prof. Eckhardt darauf hingewiesen worden,
dass sehr, sehr viele Organspendewiinsche unver-
wirklicht bleiben. Deswegen ist auch die Einfiih-
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rung der Widerspruchsldsung ein Garant, ein zu-
satzlicher Garant dafur, dass Patientenautonomie
tatsdchlich auch erfiillt wird. Es geht um Solidaritét
—gerade in diesen Zeiten, glaube ich, sehr, sehr
wichtig — und es geht darum, die Bereitschaft zur
Organspende zu fordern. Die Bereitschaft zur Or-
ganspende, das heiBit nicht — und das ist aus meiner
Sicht immer und aus Sicht der Bundesadrztekammer
immer etwas kurzschliissig zu sagen —, mit der Wi-
derspruchslésung muss es dann sofort zu einem
Anstieg kommen. Darum geht es nicht. Es geht da-
rum, eine andere Kultur zu schaffen. Das bedeutet
das. Wenn wir dann auf die lange Sicht setzen oder
sowas, dann zeitigt das vielleicht solche Effekte.
Aber das ist etwas, was wir unter diesen Begriffen,
die ich jetzt genannt habe und die im Gesetz so ste-
hen [verstehen]. Ich glaube, wir sind gut beraten,
uns an dieses Gesetz zu halten und es weiter auszu-
fithren, weil es ein gutes Gesetz ist und deutsche
Arztinnen und Arzte hier Hervorragendes leisten.
Vielen Dank.

Die amtierende Vorsitzende: Danke sehr. Die 30 Se-
kunden, was machen wir damit? Die schenken wir.
Gut, dann Frau Klein-Schmeink, bitte.

Abg. Maria Klein-Schmeink (BUNDNIS 90/DIE
GRUNEN): Der Gesetzentwurf zur Widerspruchsre-
gelung sieht vor, dass eine Organ- und Gewebe-
spende grundséatzlich unzuléssig ist bei Personen,
die in einem erheblichen Zeitraum vor Feststellung
des Todes nicht einwilligungsfidhig waren und da-
mit nicht in der Lage waren, eine selbstbestimmte
Willenserkldarung zu treffen. Wie bewerten Sie aus
Sicht der Lebenshilfe diese Regelung?

Die amtierende Vorsitzende: Frau Schmidt, bitte
sehr.

Ulla Schmidt (Bundesministerin a. D., Bundesvor-
sitzende der Bundesvereinigung Lebenshilfe): Vie-
len Dank, dass ich mich dazu duflern kann. Ich will
vorweg sagen, dass die Lebenshilfe sich immer ak-
tiv beteiligt hat an den Diskussionen iiber eine Er-
hoéhung, nicht nur der Spendebereitschaft, die ist in
Deutschland wesentlich groBer als die tatsdchlich
durchgefiihrten Organtransplantationen, sondern
auch dartiiber, wie wir zu einer Erhéhung der tat-
sdchlichen Spenden kommen. Wir waren in der
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letzten Legislaturperiode sehr froh, dass es eine
Diskussion gab und dann die erweiterte Entschei-
dungslésung auf den Weg gebracht wurde, weil
diese erweiterte Entscheidungsmoglichkeit auch
den Menschen mit geistigen und kognitiven Beein-
trdchtigungen die Moglichkeit gab, sich frei zu ent-
scheiden, so wie jeder andere auch. Wir bedauern,
dass von dieser erweiterten Entscheidungslosung
eigentlich der Gesetzgeber noch kaum etwas umge-
setzt hat, bei der ich glaube, dass sie wirklich die
tatsdchlich durchgefiihrten Spenden erh6ht. Wenn
man sich die Gesetzentwiirfe ansieht und sieht,
dass sie grundsitzlich davon ausgehen, dass eine
Organspende als Voraussetzung die grundsétzliche
Einwilligungsfihigkeit hat, dann muss man sagen,
das wird schwierig im Bereich der Menschen mit
kognitiven Beeintrdachtigungen. Ich méchte vorweg
sagen, dass eine kognitive Beeintrdachtigung nicht
per se begriindet, dass man nicht entscheidungsfa-
hig ist, aber es ist manchmal schwierig. Menschen
sind fiir eine positive Entscheidung, aber manch-
mal hingt es auch von Tagesaktualitdt ab und wie
verfasst sie sind. Wir reden viel mit den Menschen,
und ich sage Ihnen, bei den Menschen mit geisti-
gen Beeintrachtigungen gibt es eine grofBe Reihe,
die gerne spenden méchte, die aber vielleicht di-
rekt eingestuft werden als jemand, der nicht einwil-
ligungsfdhig ist, weil sie an bestimmten Tagen oder
auch bei bestimmten Fragen gegeniiber den Arztin-
nen ihre Bereitschaft nicht ausdriicken kénnen. In
der Regel fiihrt es dazu oder kann es dazu fiithren,
dass diejenigen, die bereit sind, vielleicht als ein-
willigungsunfdhig angesehen werden und bei de-
nen, die einwilligungsunfihig sind, aber dieses
nicht dauBern konnen, es vielleicht dann anders ein-
gesehen wird. Wir glauben, dass diese Rechtsunsi-
cherheit, die da entsteht, gegen das Selbstbestim-
mungsrecht verstoBt und auch gegen das Benach-
teiligungsverbot. Die Behindertenrechtskonvention
hat in Artikel 12 ausdriicklich gesagt, dass man bei
einer kognitiven Beeintrdchtigungen grundsétzlich
von einer Rechts- und Handlungsfdhigkeit ausgeht.
Deshalb glaube ich, und das ist auch unsere Posi-
tion, dass die erweiterte Zustimmungslésung, wie
sie derzeit ist, den Anspriichen von Menschen mit
kognitiven Beeintrdachtigungen entgegenkommt,
weil es auf ihre Freiwilligkeit setzt. Ich m6chte
dazu noch einmal sagen, es gibt Menschen mit geis-
tiger Beeintrdchtigung, die zwar fiir eine Organ-
spende sind, aber beim zweiten Schritt, dies auch
schriftlich niederzulegen, konnte es manchmal
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passieren, dass das nicht geschieht. Deshalb bitte
ich darum, dass man weiterhin alles tut, um die Or-
ganspendebereitschaft zu erhohen, aber dann auch
daran denkt, dass die Informationen barrierefrei
sein miissen.

Die amtierende Vorsitzende: Vielen Dank, Frau
Schmidt. Herr Bartelt hat jetzt das Wort.

Abg. Christian Bartelt (FDP): Frau Kollegin Ru-
dolph hatte vorhin schon eine Frage gestellt, die
konnte wegen der Zeit nicht mehr beantwortet wer-
den, deswegen wiirde ich die gerne noch mal wie-
derholen. Und zwar: Wenn ein Land eine negative
Organspendebilanz hat, inwieweit hat das Folgen
fiir die Wartelisten bei uns? Gern an Eurotransplant
bzw. die DSO.

Die amtierende Vorsitzende: Herr Prof. Guba, bitte.

Prof. Dr. med. Markus Guba (Eurotransplant): Ich
habe die Frage jetzt eigentlich nicht so ganz ver-
standen. Sagen Sie noch mal, was genau ...

Abg. Christian Bartelt (FDP): Wir in Deutschland,
wir sind Mitglied bei Eurotransplant; wir haben
eine negative Organspendebilanz. Hat das negative
Folgen auch fiir die Leute auf der Warteliste hier in
Deutschland? Kénnen Sie das beantworten?

Die amtierende Vorsitzende: Ich sehe, Dr. Rahmel
macht sich bereit, Sie konnen sich einigen. Gut,
Herr Dr. Rahmel.

Dr. Alex Rahmel (Deutsche Stiftung Organtrans-
plantation (DSO)): Zunéchst betrachten wir die
Nierenallokation. Bei der Nierenallokation werden,
wenn es eine negative Bilanz gibt, den deutschen
Patienten auf der Wartelisten Punkte quasi abgezo-
gen bzw. umgekehrt, den Patienten anderer Lander
Zusatzpunkte gegeben, sozusagen als Ausgleich.
Das heilt, die kriegen dadurch einen Vorteil. Das
ist Punkt eins bei der Niere. Bei den anderen Orga-
nen ist es in der Tat so, dass es fiir jedes Organ,
zum Beispiel den hochdringlichen Organen, Aus-
tauschbilanzen gibt. Das heilt in der Tat, dass die
deutschen Patienten, das sehen wir immer wieder,
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durch die negative Bilanz auch bei den hochdring-
lichen Patienten in der Reihenfolge zuriickrut-
schen. Das heilt, die deutschen und gerade die
hochdringlichen Patienten haben letztendlich
durch diese negative Bilanz unter Umstédnden auch
Nachteile insgesamt. In der Summe haben wir tat-
sdchlich den Nettoimport von Organen, gar keine
Frage. Aber in der Individualsituation, das ergibt
sich aus diesen Bilanzregeln, kann es Nachteile fiir
Patienten geben.

Abg. Christian Bartelt (FDP): Dankeschon. Ich hitte
noch eine Nachfrage an Prof. Banas. Kénnen Sie
ausfiilhren, warum die postmortale Spende medizi-
nisch der Lebendspende vorzuziehen ist? Und weil
auch in dieser Runde wieder versucht wurde, die
Hirntoddiagnostik zu diskreditieren, konnen Sie
vielleicht dazu noch etwas sagen?

Die amtierende Vorsitzende: Herr Prof. Banas,
bitte.

Prof. Dr. Bernhard Banas (Direktor der Abteilung
fiir Nephrologie, Universitédtsklinikum Regensburg):
Fangen wir mit dem Hirntod an. Da tut man sich
schwer. Es ist schon gesagt worden, dass die Dis-
kussionen natiirlich seit 1954, seit Beginn der
Transplantationsmedizin und den Komaerklédrun-
gen wissenschaftlich gefiihrt sind. Der Hirntod ist
der Tod des Menschen. Bei jemandem, bei dem der
Hirntod diagnostiziert wird, kann man sagen, der
ist bereits verstorben; noch nie hat ein Hirntoter ins
Leben zuriickgefunden. Wenn man da anders dis-
kutiert, dann erinnert mich das an die Diskussio-
nen von Galileo. Zum Thema Lebendspende: Wir
miissen anerkennen, dass wir einem Lebendspen-
der auch ein Risiko zumuten. Das Risiko ist absolut
sehr, sehr gering, aber relativ kann man das zum
Beispiel fiir Nierenpatienten beziffern. Jemand, der
eine Niere spendet, hat gegeniiber der Normalbe-
volkerung keinen Nachteil, aber gegentiiber einem
gleich Gesunden ein erh6htes Risiko selbst an die
Dialyse gehen zu miissen. Schon aus dem Grund
sollte man mit Lebendspenden so sparsam umge-
hen, als man das nur kann. Wir kennen unseren
Bundespréasidenten; ganz sicher hat er sich das gut
tiberlegt und war gut aufgeklért, bevor er eine Le-
bendspende seiner Frau angeboten hat. Aber er ist
ein Risiko eingegangen. Ich bin mir nicht sicher, ob
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er, wenn er in einem Land wie Osterreich gelebt
hatte, wo die Wartezeit bloB ein Fiinftel unserer
Wartezeit betrdgt, die gleiche Entscheidung getrof-
fen hitte. Es gibt aber eine Reihe von Transplantati-
onen, fiir die ist eine Lebendspende schlichtweg
nicht méglich. Da fillt das einfach vom Tisch. Ich
komme noch mal kurz zur Lebertransplantation.

Die amtierende Vorsitzende: Leider nicht mehr.
Vielleicht werden Sie gleich noch mal gefragt. Ich
danke Thnen. Frau Helling-Plahr, bitte.

Abg. Katrin Helling-Plahr (FDP): Vielen Dank. Ich
mochte gerne Herrn Prof. Augsberg fragen. Wir ha-
ben juristisch im Verlauf der Anhérung jetzt viel
gehort, bis hin zu der These, eine staatliche Schutz-
pilicht gebiete die Einfiihrung der Widerspruchslo-
sung. Ich hétte vor dem Hintergrund der Tatsache,
dass es einen belegbaren Zusammenhang zwischen
der Einfithrung der Widerspruchslosung und stei-
genden Spendezahlen offenbar nicht gibt, Zweifel
an der Moglichkeit zur verfassungsrechtlichen
Rechtfertigung des Eingriffs, Stichwort mildere
Mittel. Kénnen Sie zu beidem noch mal ausfiihren?
Und sollten Sie noch Zeit haben: Wie passt der Ge-
setzentwurf eigentlich zu dem sonst bei medizini-
schen Eingriffen anzulegenden MalBstdben fiir in-
formierte Entscheidungen miindiger Patienten?

Die amtierende Vorsitzende: Herr Prof. Augsberg,
bitte.

Prof. Dr. Steffen Augsberg (Professor fiir 6ffentli-
ches Recht, Justus-Liebig-Universitidt Gielen): Das
passt natiirlich sehr gut zusammen, die beiden Fra-
gen. Wir gehen grundsétzlich von dem Erfordernis
aus, dass wir informiert einwilligen miissen. Das
heilit, wir miissen uns dariiber vorher aufklaren las-
sen. Auf dieser Basis darf dann iiberhaupt nur et-
was getan werden. Das betrifft in der gesundheits-
rechtlichen wie medizinischen Debatte aber nattir-
lich primaér die Konstellation, dass am Patienten
selbst etwas gemacht wird, was fiir den niitzlich ist.
Und selbst da wollen wir vorab eine informierte
Einwilligung. Hier haben wir es mit der Konstella-
tion zu tun, die rein fremdniitzig ist, wo also tiber-
haupt kein genuin eigener Nutzen fiir den Betroffe-
nen da ist. Und dort soll jetzt umgestellt werden
auf eine Nicht-Einwilligung, Nicht-Erkldarung, blofBe
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Widerspruchsmoglichkeit. Das ist schon deshalb in
sich widerspriichlich. Die ehrliche Antwort auf die
Frage, warum das geschieht, ist doch nicht das, was
der Kollege Lindner gesagt hat, das ist eine bloBe
Widerspruchslast. Dann wére das Ganze vollig
sinnlos, wenn jetzt alle Leute gewissermalBen vorab
einen Widerspruch formulieren wiirden und das ist
das Einzige, was wir denen zumuten. Dann wiirden
wir mit der Widerspruchslgsung der Transplantati-
onsmedizin in beide Knie schiefen. Das ist selbst-
verstdndlich nicht das, was gewollt ist, und das ist
auch nicht das, was realistisch zu erwarten ist. Rea-
listisch zu erwarten ist, dass eine Vielzahl von Per-
sonen aus unterschiedlichsten Griinden sich mit
dieser Situation nicht auseinandersetzen wird, weil
sie es nicht wollen, nicht konnen, nicht verstehen,
warum auch immer. Diese Personen sind dann die,
die wir iiber die Widerspruchslésung ergreifen wer-
den. Das heiBit, wir nehmen ganz bewusst in Kauf,
dass es nicht nur Menschen gibt, die das eigentlich
wollen — das ist eine merkwiirdige paternalistische
Perspektive, ,,du willst es doch eigentlich” —, son-
dern wir nehmen in Kauf, dass wir auch eine Viel-
zahl von Menschen erfassen, die es nicht wollen,
aber den Widerspruch nicht geduBert haben. Das ist
das zentrale Problem an der Stelle. Dann muss man
sich fragen: Warum machen wir das eigentlich?
Gibt es keine anderen Moglichkeiten? Ob man das
im Sinne eines milderen Mittels in der verfassungs-
rechtlichen VerhéltnisméaBigkeitspriifung wirklich
so unterbringen kann, das mag man ein bisschen
bezweifeln. Aber jedenfalls gibt es rechtspolitisch
betrachtet andere Mittel, die erfolgversprechender
sind. Wir haben einen Teil davon schon angespro-
chen. Wir sind immer noch in der organisatorisch-
strukturellen Debatte. Was kann besser gemacht
werden? Wie kénnen wir dafiir sorgen, dass der
Entnahmeprozess als solcher besser organisiert
wird? Wir sind aber natiirlich auch in der Ver-
pflichtung, darauf einzugehen, uns Gedanken dar-
iiber zu machen, wie wir die Zahl der Spender er-
hohen kénnen. Hier ist ein ganz wesentlicher
Punkt, der noch nicht debattiert wurde, der aber im
Ausland eine ganz grofie Rolle spielt, dass wir jen-
seits der klassischen, bei uns vorherrschenden
Hirntodkonzeption natiirlich auch Herz-Kreislauf-
Tote als Spender in Betracht ziehen kénnen. Das
bringt in manchen unserer Nachbarldnder signifi-
kante Zugewinne. Dariiber sollten wir auch in
Deutschland ganz ehrlich und offen diskutieren.
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Die amtierende Vorsitzende: Danke, Prof. Augs-
berg. Die letzten 20 Sekunden geben wir hin. Frau
Rudolph, bitte.

Abg. Tina Rudolph (SPD): Vielen Dank. Ich wiirde
gerne Dr. Rahmel von der DSO fragen, bezugneh-
mend auf den Knackpunkt wahrscheinlich in die-
ser Debatte. Hat die Widerspruchsregelung einen
Effekt? Hat sie einen eigenen Effekt, der nicht
durch andere mildere Mittel oder durch Organisati-
onsverbesserungen erreichbar wire? Deswegen
wirde ich Sie bitten, vielleicht mal darzustellen,
welchen Einfluss eine Widerspruchs- oder eben Zu-
stimmungsregelung auf den Transplantationspro-
zess und vor allem auf den Prozess im Gespriach
mit den Angehorigen hat und warum abzuleiten ist,
dass eine Widerspruchsregelung auch einen eigens
begriindbaren Effekt innerhalb dieser Abldufe hat.

Die amtierende Vorsitzende: Herr Dr. Rahmel, bitte
sehr.

Dr. Alex Rahmel (Deutsche Stiftung Organtrans-
plantation (DSO)): In der Tat ist es so, dass die Wi-
derspruchsregelung, wenn man sie einfiihrt, denke
ich, ganz unterschiedlich ist. Wir haben vorhin ge-
hort, dass in einzelnen Landern mit dem Zeitpunkt
der Einfithrung vielleicht gar nicht ein unmittelba-
rer Zusammenhang festzustellen ist. Das ist auch
fiir mich gar nicht verwunderlich, denn es gibt Dis-
kussionen um die Einfiihrung der Widerspruchsre-
gelung. Es gibt dann eine Aufkldarung der Bevdlke-
rung. Wenn Sie die Niederlande betrachten, die ha-
ben genau das gemacht, was Herr Prof. Lindner an-
gesprochen hat, ndmlich iiber einen langen Prozess
entsprechende Aufklarungen durchgefiihrt. Da sind
ganz unterschiedliche Materialien zur Verfiigung
gestellt worden, damit auch Menschen mit viel-
leicht sprachlichen Hemmnissen oder intellektuel-
len Hemmnissen, das nachvollziehen konnen. Des-
wegen ist das natiirlich ein kontinuierlicher Pro-
zess, der sich da abzeichnet. Wenn wir jetzt zu der
Gesprachssituation kommen, und das ist auch et-
was, was in Spanien natiirlich der entscheidende
Punkt ist, aber auch in vielen anderen Landern,
dann ist die Ausgangslage in der Gesprachsfithrung
tatsdchlich eine Verschiebung der Last weg von den
Angehorigen, die in einer Situation, wo sie, wie wir
gehort haben, immer mit dem plétzlichen Tod
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konfrontiert sind und Entscheidungen treffen miis-
sen. In der Uberforderungssituation sagen sie dann
héufig Nein, obwohl sie in aller Ruhe abwigen kon-
nen. Das ist aber tatsdchlich so, dass in Spanien
und in allen Ldndern auch dann mit den Angehori-
gen gesprochen wird. Gegen den ausdriicklichen
Willen der Angehorigen wird natiirlich keine Or-
ganspende durchgefiihrt. Das ist in allen Ldandern
so. Wenn Sie die Gesetzesbegriindungen ansehen,
gibt es auch einen entsprechenden Passus genau zu
diesem Gedanken. Natiirlich muss abgewogen wer-
den. Wenn wir jetzt horen, dass in den Niederlan-
den die Einfithrung der Widerspruchslésung angeb-
lich keinen Effekt auf die Organspende hatte, dann
wird es leider, Frau Wiesemann, durch einen Trick
von Thnen gemacht, indem Sie nur auf die Organ-
spender nach irreversiblem Hirnfunktionsausfall
hinweisen und so tun, als wére die Zustimmung
bei Organspende nach Herz-Kreislauf-Tod nicht er-
forderlich. Tatsédchlich ist aber da genauso die Ein-
willigung notwendig. Und die Niederlande jagen in
den letzten drei Jahren von einem Rekord der Or-
ganspende zum ndchsten — wenn man nédmlich die
Gesamtzahl der Spender anguckt. Ich finde, das
muss man der Fairness halber sagen und auch
nicht selektive Daten hier vorstellen, die Ihnen in
meinen Augen ein verzerrtes Bild geben kénnen.
Also die Kombination spielt eine groBe Rolle. Es
gibt noch einen dritten Aspekt, der fiir die Kliniken
von entscheidender Bedeutung ist. Wenn man ndm-
lich eine Widerspruchslésung hat, dann geht man
am Lebensende bei Patienten zundchst mal davon
aus, dass dieser ein potenzieller Organspender ist.
Das dndert die ganze Grundeinstellung und das
Herangehen auch beim Personal in der Klinik. Des-
wegen bin ich der festen Uberzeugung, so sehr ich
das unterstiitze, was Herr Schulte gesagt hat, was
andere gesagt haben: organisatorische Maflnahmen,
gar keine Frage. Da engagieren wir uns zusammen
mit den Kliniken. Da engagiert sich die Bundesérz-
tekammer. Wir fithren entscheidende Mafinahmen
dazu durch, um die Zusammenarbeit und die Akti-
vitédt der Kliniken zu férdern. Aber die Startvoraus-
setzung wird durch eine Widerspruchslosung,
durch das automatische Denken an die Organ-
spende deutlich verbessert.

Die amtierende Vorsitzende: Vielen Dank. Herr
Dr. Castellucci, Sie haben das Wort.

Ausschuss fiir Gesundheit

Abg. Prof. Dr. Lars Castellucci (SPD): Vielen Dank,
Frau Vorsitzende. Jetzt war das Beispiel Spanien
mit Blick auf die Angehorigen noch mal Thema.
Das scheint mir relevant zu sein. Herr Prof. Hert-
wig, konnen Sie aus psychologischer Sicht iiber die
Rolle der Angehérigen im Kontext von Wider-
spruchsregelungen etwas sagen?

Die amtierende Vorsitzende: Herr Prof. Hertwig,
bitte.

Prof. Dr. Ralph Hertwig (Direktor des Forschungs-
bereichs Adaptive Rationalitdt, Max-Planck-Institut
fiir Bildungsforschung Berlin): Danke fiir die Frage.
Das kann ich sehr gerne machen. Dazu kann man
auch empirisch etwas sagen. Ich habe Thnen eine
Untersuchung mitgebracht aus dem Jahre 2012.
Diese Untersuchung hat sich tatsdchlich 54 Natio-
nen angeschaut. Diese 54 Nationen teilen sich auf
in 25 mit Widerspruchslésungen und 29 mit Zu-
stimmungslosungen. Jetzt ist die Frage: Was ist ei-
gentlich die Autoritdt der Familie? Die Autoritét
der Familie ist unglaublich groB. In 19 der 25 Lan-
der mit einer Widerspruchslosung gibt es die Mog-
lichkeit, dass man explizit sagt: Ich mochte gern
mein Organ spenden. Was das medizinische Perso-
nal sagt, ist, dass in 15 dieser 19 Lénder sie auf-
grund eines Einspruchs der Familie den gedufBerten
Wunsch eines Verstorbenen iibergehen wiirden.
Das heilit in anderen Worten, die Meinung der Fa-
milie und die Sichtweise der Familie ist extrem
wichtig. Jetzt kommen wir zu dem zweiten Punkt,
warum das so eine wichtige Frage ist. Da kann ich
auf psychologische Experimente rekurrieren. Das
betrifft die Frage in der Widerspruchsregelung. Was
ist das fiir ein kommunikatives Signal? Was wir aus
Experimenten sagen kénnen, ist, dass in der Wider-
spruchsregelung die erschlossene Zustimmung ein
ganz schwaches Signal ist. Das heifit in anderen
Worten: Menschen, besonders die Familien, sind
sich nicht dariiber im Klaren, was eigentlich die
Praferenz des Angehorigen war; und sie sind sich
deutlich weniger dariiber im Klaren als bei einer
Zustimmungsregelung. Das heilit in anderen Wor-
ten: Da ist ein systemisches Problem in der Wider-
spruchsregelung, ndmlich dass das Signal, das
kommunikative Signal, relativ schwach ist.
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Die amtierende Vorsitzende: Dann konnen Sie
noch mal nachfassen.

Abg. Prof. Dr. Lars Castellucci (SPD): Drehen wir
das mal um. Was braucht es, dass sich diese Ange-
hérigen nicht damit beschéftigen oder dartiber vor-
her nicht gesprochen haben? Es ist die Frage, wie
wir mit dem Thema umgehen. Was braucht es denn
positiv, damit Menschen sich dem Thema zuwen-
den?

Prof. Dr. Ralph Hertwig (Direktor des Forschungs-
bereichs Adaptive Rationalitdt, Max-Planck-Institut
fiir Bildungsforschung Berlin): Ich finde, das ist
eine ganz tolle Frage. Es ist auch eine ganz zentrale
Frage und ich gebe Thnen noch ein paar Zahlen, die
mich selber auch iiberrascht haben. Die Bundes-
zentrale fiir gesundheitliche Aufkldarung hat 2022
eine repriasentative Umfrage gemacht und findet in
der reprédsentativen Umfrage, dass wir in Deutsch-
land die Rate von Organspendern von 22 Prozent
im Jahre 2012 auf heute 40 Prozent erh6ht haben.
Das bedeutet, dass wir Millionen mehr potenzielle
Organspender haben; das hat aber gleichzeitig nicht
dazu gefiihrt, dass wir mehr Organspenden haben.
Tatsédchlich ist in dem gleichen Zeitraum die Or-
ganspende runtergegangen. Das ist ein Indiz dafiir,
dass wir Leute iiberzeugen konnen, dass wir sie in-
formieren konnen, dass wir sie aufkldaren konnen
und dass Leute dann auch eine Entscheidung tref-
fen. Aber es ist auch ein Indiz dafiir, dass die Hoff-
nung, die wir haben, ndmlich, dass wir die Grund-
gesamtheit der potenziellen Organspende mit der
Widerspruchsregelung erh6hen und dass das dann
dazu fiithren wiirde, dass wir dieses groBe Problem
— das ist unbestritten, wir haben ein groBes Prob-
lem — 16sen wiirde, mdglicherweise eine Illusion
ist. Die eigentlichen Probleme sind eher infrastruk-
turelle Probleme. Was man iibrigens auch einem
Editorial im Lancet, der einflussreichsten medizini-
schen Zeitung, aus dem Jahr 2024, entnehmen
kann, das sich mit Spanien beschiftigt und wo ge-
nau auf diesen Sachverhalt hingewiesen wird, dass
wir ein Well-Ressource-System brauchen, unter an-
derem einen Transplantationskoordinator vor Ort.

Die amtierende Vorsitzende: Danke. Frau Conne-
mann, bitte.

Ausschuss fiir Gesundheit

Abg. Gitta Connemann (CDU/CSU): Vielen Dank,
Frau Vorsitzende. Ich m6chte gerne Herrn Prof. Ba-
nas auf das Thema der Ethik der Widerspruchslo-
sung ansprechen, denn in der Diskussion entsteht
héufig der Eindruck, es entstiinde eine Pflicht zur
Spende. Tatsdchlich geht es aber um die Abwigung
dem Grunde nach auch zwischen Leben und Ent-
scheidung. Vor diesem Hintergrund: Wie bewerten
Sie die Diskussion? Wie ordnen Sie selbst die Ethik
der Widerspruchsregelung ein? Wie bewerten Sie
insbesondere die Situation der Angehorigen?

Die amtierende Vorsitzende: Herr Prof. Banas, bitte
sehr.

Prof. Dr. Bernhard Banas (Direktor der Abteilung
fiir Nephrologie, Universitdtsklinikum Regensburg):
Herzlichen Dank fiir diese wichtige Frage. Als aller-
erstes: Auch wir Transplantationsmediziner den-
ken ethisch. Wir sind keine Organrduber. Und mit
keiner Regelung, die man einfiihrt, auch nicht mit
einer Widerspruchsregelung, wird Organspende
Pflicht. Vielmehr trifft man unter anderen Voraus-
setzungen eine Abwigung zwischen Leben und Or-
ganspende; wie wir anderen ein Weiterleben er-
moglichen oder nicht ermdglichen. Da stehen wir
nicht alleine. Das ist die Ethikkommission der
Deutschen Transplantationsgesellschaft. Das sind
die Ethikkommissionen aller mafigeblichen Fachge-
sellschaften in dem Bereich in Deutschland. Das
sind internationale Ethikkommissionen. Ich bin
auch Member vom Eurotransplant Ethics Commit-
tee. Da muss man sich schon mal anschauen, was
die Ethikmehrheitsmeinung ist. Wir haben auch in
Deutschland von einem entscheidenden Gremium,
vom Nationalen Ethikrat schon entsprechende Ent-
scheidungen gehort und kénnen nachlesen, dass es
aus ethischer Warte keine Bedenken gegen eine ein-
fache Widerspruchsregelung geben sollte. Wichti-
ger Punkt zum Thema Angehorige, der noch nicht
zur Sprache kam, und auch zum Thema Selbstbe-
stimmung: Im aktuellen Transplantationsgesetz
steht es uns frei, keine Entscheidung fiir oder gegen
eine Organspende postmortal treffen zu miissen. Im
selben Transplantationsgesetz ist aber festgelegt,
dass, liegt zum Zeitpunkt der potenziellen Organ-
entnahme bei einem potenziellen Organspender,
also bei einem Patienten im Hirntod, keine Infor-
mation vor, dass die Angehdrigen zu befragen sind.
Das heilit, die Angehorigen haben die Pflicht, dass
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sie das ibernehmen, was wir uns bislang selber als
Freiheit zugestehen. Natiirlich kann in dieser Situa-
tion eine Widerspruchsregelung hilfreich sein. Mit
einer Widerspruchsregelung weil} jeder Bescheid,
um was es am Lebensende geht. Er trdgt sich, wenn
er keine Organspende haben will, ein. Es geht nicht
darum, die Zahl der potenziellen Organspender
kiinstlich zu erh6éhen, sondern die potenziellen Or-
ganspenden moglich zu machen. Aber wenn einer
das nicht will, dann sagt er Nein, dann dokumen-
tiert er das. Im Fall der potenziellen Organent-
nahme fragt man das Register. Das Register sagt, der
Patient hat sich dagegen entschieden. Damit ist das
Thema Einbeziehung, Belastung der Angehéorigen
schon mal vorbei. Das heilit, wenn jemand zu Leb-
zeiten festgelegt hat, er wird kein Organspender,
werden die Angehorigen iiberhaupt nicht belastet,
sind zu 100 Prozent entlastet. In dem Fall, wo je-
mand nicht widersprochen hat, gehen Arztinnen
und Arzte auf die Angehérigen zu und kénnen die
Information mitteilen: Es wurde nicht widerspro-
chen. Damit ist eine Zustimmung zur Organent-
nahme viel leichter, als das unter den aktuellen Be-
dingungen des deutschen Transplantationsgesetzes
bei uns ist. Das sage nicht ich, sondern das sagen
die vielen Kolleginnen und Kollegen, mit denen
wir uns international unterhalten, und die allein
aus diesem pragmatischen Grund gliicklich sind,
dass in den entsprechenden Landern die Wider-
spruchsregelung eingefiihrt worden ist.

Die amtierende Vorsitzende: Danke. Herr Hiippe
hat jetzt das Wort.

Abg. Hubert Hiippe (CDU/CSU): Vielen Dank, Frau
Vorsitzende. Ich habe eine kurze Frage an Herrn
Dabrock. Sie sprachen von informed Consent. Jetzt
haben wir die Situation, dass im Gesetzentwurf
auch das Alter runtergesenkt wird, also man soll
schon mit 14 entscheiden, ob man Organspenderin
sein will oder nicht. Ist das damit vereinbar, dass
wir erst ab 18 eine Patientenverfiigung abgeben
diirfen, die giiltig ist? Bei der Organspende ist die
Grenze wesentlich tiefer. In dem Zusammenhang
wadre es auch wichtig ... Es wurde gerade gesagt,
die Angehorigen sind zu befragen. Aber im Ge-
sundheitsausschuss, als wir es beraten haben,
wurde die Frage, ob sie wirklich ein Einspruchs-
recht haben, negiert. Sie konnen zwar dagegen sein,
aber das ist dann vollig egal.

Ausschuss fiir Gesundheit

Die amtierende Vorsitzende: Herr Prof. Dabrock,
bitte.

Prof. Dr. Peter Dabrock (Professor fiir Systemati-
sche Theologie (Ethik) am Fachbereich Theologie
der Friedrich-Alexander-Universitédt Erlangen-
Niirnberg): Vielen Dank fiir die wichtige Frage, die
auch dem Ethiker die Gelegenheit gibt, an das an-
zukniipfen, was Herr Hertwig gerade gesagt hat,
welche enorme Bedeutung die Familie im Zusam-
menhang, iibrigens auch des Vertrauens, in die Or-
ganspende hat. Das Beispiel, das Sie genannt ha-
ben, dass das Alter von 16 auf 14 runtergesenkt
wird, zeigt noch einmal, dass diese enorme Rele-
vanz der Familie nicht hinreichend beriicksichtigt
ist. Nochmal: Unser Transplantationsweltmeister
Spanien hat nicht nur im Sinne des Nachfragens
bei den Angehorigen, sondern genuin ein Wider-
spruchsrecht der Angehorigen gegen eine Organ-
spende, selbst wenn der Spender das so geduBert
hat. Mir scheint wichtig zu sein, dass wir genau aus
diesem Grunde heraus die Bedeutung der Familie
tatsachlich starken, damit wir nicht in eine Situa-
tion kommen, wie es bei der letzten Runde 2018,
2019 Hilde Mattheis im Plenum erlebt hat, mit gro-
Bem Protest im, als sie die Situation geschildert
hat, dass ein junger Mann sich nicht geduBert hat
und die Eltern am Bett des hirntoten Kindes stehen
und weil keine Dokumentation vorliegt, tatsdchlich
dann juristisch die Lage gewesen wire, dass ex-
plantiert worden wiére. Ich glaube, da tun wir uns
kein Gefallen, damit generieren wir kein Vertrauen
in das System. Deswegen wiirde ich an alle, egal
auf welcher Seite Sie stehen, appellieren, dass Sie
nicht sagen, dass die Widerspruchsregelung eine
Entlastung fiir die Angehorigen ist. In manchen Si-
tuationen mag es eine Entlastung sein. In den von
Hilde Mattheis geschilderten Fall ist es keine Ent-
lastung. Es ist eine so existenzielle Situation, ich
habe es letztes Jahr selber erlebt. Wir miissen den
Angehdrigen die Begleitung im Sterbeprozess er-
moglichen. Das ist durch die Widerspruchsrege-
lung so nicht moglich.

Abg. Hubert Hiippe (CDU/CSU): Weil ich noch eine
Frage stellen wollte. Herr Prof. Middel, wenn ich
den Hirntod feststellen muss, muss ich bestimmte
Priifungen machen, den Schmerz testen zum Bei-
spiel mit dem Stich in der Nadel, wenn ich als Laie
das richtig beurteile. Dazu muss ich vorher Medika-
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mente absetzen. Wenn ich aber feststelle, der ist gar
nicht hirntot, besteht dann nicht die Gefahr, dass
ich durch das Absetzen und auch durch die Proze-
dur dem Patienten schade, wenn er gar nicht hirn-
tot ist?

Die amtierende Vorsitzende: Ganz kurz, bitte.

Prgf. Dr. Claus-Dieter Middel (Bundesadrztekammer
(BAK)): Ganz kurz: Nein.

Die amtierende Vorsitzende: Jetzt war ich gerade
von der Kollegin Rudolph, die den Gesetzentwurf
mit erarbeitet hat, gebeten worden, darauf hinzu-
weisen, dass hier eine Behauptung aufgetaucht ist,
die von ihrem Gesetzentwurf so nicht gedeckt ist.
Bitte, Sie haben das Wort, Frau Rudolph.

Abg. Tina Rudolph (SPD): Vielen Dank. Mit dem
Versprechen, dass ich aus Fairness nichts anderes
Inhaltliches sagen werde, mochte ich klarstellen,
weil das in der letzten Frage aufgetaucht ist, dass
diese 14 Jahre, also die Herabsenkung des Alters,
sich wahrscheinlich auf den Bundesratsgesetzent-
wurf beziehen, nicht auf den von uns vorgelegten.
Da geht es darum, und das ist schon geltende
Rechtslage, dass ein expliziter Widerspruch mit 14
erkldrt werden kann, eine Zustimmung hingegen
erst mit 16. Das nur zur Klarstellung.

Die amtierende Vorsitzende: Danke fiir die Klar-
stellung. Jetzt hat Herr Sichert das Wort.

Abg. Martin Sichert (AfD): Meine Frage geht an
den Facharzt Andreas Weber. Ich habe die Frage:
Gibt es aus Ihrer Sicht Personen in unserer Gesell-
schaft, die aufgrund medizinischer Probleme oder
aufgrund von Bildungsdefiziten oder aber aufgrund
von mangelnden Kenntnissen der deutschen Spra-
che gegebenenfalls gar nicht in der Lage sind, sich
umfassend tiber die Umstidnde einer Organtrans-
plantation zu informieren und demzufolge auch
nicht widersprechen, obwohl sie dies bei umfas-
sender Information und Unterstiitzung tun wiir-
den?

Die amtierende Vorsitzende: Herr Weber, bitte sehr.

Ausschuss fiir Gesundheit

Andreas Weber (Doctors Against Forced Organ
Harvesting (DAFOH)): Vielen Dank. Es ist sicher-
lich so, dass das eine sehr komplexe Frage ist, de-
ren Ausfiihrung sehr lange Zeit bediirfte. Ich wiirde
mich gerne auf eine Menschen-, Patientengruppe
beziehen, und zwar aus dem psychiatrischen Form-
kreis. Hier gibt es das Phdnomen der sogenannten
Prokrastination, also der, wie man volkstimlich
sagt, ,,Aufschieberitis“. Das betrifft vor allen Din-
gen Menschen mit den F-Schliisseln aus dem Kata-
log, die zum Beispiel unter endogener Depression
oder Ahnlichem leiden. Diese affektiven Stérungen
sind heute sehr weit verbreitet in der Gesellschaft,
betreffen ungefdhr 7,9 Millionen Biirger. Man geht
von einer Steigerung der Pridvalenz von ca. 12,5
Prozent jahrlich aus. Das heilit, wir haben es hier
mit einer Kohorte von fast 10 Prozent der Bevolke-
rung zu tun, die sich nicht umfassend zu jeder Zeit
in der Lage sehen und die auch definitiv aufgrund
ihrer Diagnose nicht in der Lage sind, sich mit dem
Thema addquat auseinanderzusetzen. Das wiirde
natiirlich dazu fiithren, dass, wenn ein einmaliger
Widerspruch ausreichend ist und wir keine Lésung
haben, in der ein intervallartiger Widerspruch not-
wendig wire, sagen wir alle drei, vier Jahre je nach
Befindlichkeit der Patienten bzw. je nach Erkran-
kungszustand, weil ja auch die Depression durch
verschiedene Phasen geht, ... Es gibt die ver-
schiedensten Phasen, einmal bis zur Suizidalitat,
einmal ist die Welt wieder rosarot. Da kann man
nicht erwarten, von dieser Patientengruppe zu je-
der Zeit eine hundertprozentig selbstbestimmende
Entscheidung zu treffen, die immer gilt. Deswegen
wire es auf jeden Fall sinnvoll, in diesem Bereich
des Gesetzes der Widerspruchslésung nachzubes-
sern und das aber auch auf ldngere Sicht mit in Be-
tracht zu ziehen. Da mochte ich mich gerne noch
mal auf die Frau Dr. Gidion beziehen, auf den Fakt
der Giite, der Barmherzigkeit. Womit haben wir es
denn hier zu tun? Wir haben es damit zu tun, mit
Menschen in Not auf beiden Seiten. Fiir mich ist
das so, ich habe beide Seiten schon gesehen in mei-
ner drztlichen Tétigkeit. Fiir beide Seiten besteht
ein berechtigter Anspruch auf Heilung. Aber ist es
notwendig, dass wir durch eine Widerspruchslé-
sung diese Heilung bei manchen Bevolkerungs-
gruppen fast schon erzwingen wiirden? Ich halte
das fiir fragwiirdig und moéchte gerne dazu motivie-
ren, die Mechanismen zu stiarken, die noch nicht
ausgeschopft worden sind. Schauen wir uns erst
mal das Organspenderegister an. Wir haben unge-
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fahr 300 000 Registrierte. Das ist noch gar nicht re-
présentativ. Vielleicht ist es sinnvoll, dass wir da
noch mal hinschauen und uns an grundlegenden
Werten orientieren. Da mochte ich mich auch noch
mal auf die Okumene beziehen und vielleicht auch
noch mal buddhistische Gruppen erwéhnen, die
bei IThnen keine Rolle spielten. Die decken sich alle
in ihrer Wertigkeit. Hier geht es um Wahrhaftigkeit.
Was méochte der Patient individuell? Was mochte
der potenzielle Organgeber? Hier geht es um Barm-
herzigkeit. Was konnen wir am besten tun fiir alle
betroffenen Gruppen? Patienten, die Organe erwar-
ten und Patienten, die Organe geben. Vielleicht
miussen wir auch Nachsicht iiben fiir die, die nicht
in der Lage sind, sich sofort zu entscheiden.

Die amtierende Vorsitzende: Vielen Dank, Herr We-
ber. Die letzte Frage in dieser Anhorung stellt Prof.
Grau. Bitte sehr.

Abg. Prof. Dr. Armin Grau (BUNDNIS 90/DIE GRU-
NEN): Dann mo6chte ich noch mal Prof. Lindner fra-
gen. Es geht um die Organentnahme bei volljahri-
gen, nicht einwilligungsfahigen Personen, die keine
Erkldarung zur Organ- und Gewebespende abgege-
ben haben. Ich mdchte Sie fragen: Wie bewerten
Sie die im Gesetzentwurf aus der Mitte des Bundes-
tags vorgesehene Regelung fiir diesen Personen-
kreis, die Voraussetzung des erheblichen Zeitraums
hier einzufithren. Kommt eine entsprechende Rege-
lung fiir minderjahrige Personen in Betracht?

Die amtierende Vorsitzende: Herr Prof. Lindner,
bitte sehr.

Prof. Dr. Josef Franz Lindner (Lehrstuhl fiir Offent-
liches Recht, Medizinrecht und Rechtsphilosophie,
Universitdt Augsburg): Vielen Dank fiir diese Frage.
Der Obersatz muss natiirlich lauten, dass das
Selbstbestimmungsrecht auch des nicht einwilli-
gungsfihigen Menschen besteht. Ich kann nicht sa-
gen: Wer nicht einwilligungsfihig ist, hétte kein
Selbstbestimmungsrecht. Die Frage ist nur, wann
sich das noch manifestieren kann. Man kann natiir-
lich schon sagen, dass man, wenn man vor der
Krankheit, die dann zum Hirntod fiihrt, eine 14n-
gere Zeit einwilligungsunfidhig war, dann das ir-
gendwo schon beriicksichtigen muss. Das ist natiir-
lich die Frage, wie der Gesetzgeber das auflost. Um

Ausschuss fiir Gesundheit

das konkret zu machen mit dem erheblichen Zeit-
raum, da hétte ich im Hinblick auf den Be-
stimmtheitsgrundsatz, ehrlich gesagt, Bedenken.
Weil was bedeutet, wahrend eines erheblichen
Zeitraums einwilligungsunfihig gewesen zu sein?
Ist das ein halbes Jahr, ein Jahr, fiinf Jahre? Hier
wird man verfassungsrechtlich mit dem Be-
stimmtheitsgebot in einen gewissen Konflikt kom-
men. Wenn ich unmittelbar auf den Zeitpunkt vor
der moglichen Organentnahme abstelle, schliefe
ich praktisch alle Personen aus. Wenn der Hirntod
eintritt, ist man wahrscheinlich kurz vorher auch
schon einwilligungsunfihig aus irgendeinem medi-
zinisch-fachlichen Grund. Deswegen miisste man
moglicherweise einen Mittelweg gehen und eine
Frist bestimmen, dass man sagt: wihrend eines Jah-
res vor der Erkrankung, die dann zum Hirntod
fiihrt. Das wére vielleicht eine vertretbare Losung.
Aber der unbestimmte Rechtsbegriff wihrend eines
erheblichen Zeitraums, der ist verfassungsrechtlich
angreifbar, wiirde ich mal sagen.

Die amtierende Vorsitzende: Dankeschon. Dann
danke ich Thnen allen sehr. Wir sind jetzt am Ende
dieser sehr wichtigen Anh6rung angekommen, an
einem Tag, der moglicherweise ins historische Ge-
déchtnis dieses Landes eingehen wird. So vermute
ich das zumindest. Wir werden sehen, in welche
Richtung sich das von heute aus entwickelt. Thnen
allen ganz herzlichen Dank fiir Ihre Expertise. Vie-
len Dank, dass es méglich war, trotz der politischen
Turbulenzen des heutigen Tages, trotz der Verschie-
bung, hier doch sehr ernsthaft und ruhig und ei-
nander zuhérend miteinander zu sprechen. Dafiir
danke ich Thnen ausdriicklich. Auch den Abgeord-
neten der verschiedenen Positionen fiir Ihre prazi-
sen Fragen. Den Sachverstdndigen noch einmal
mein, unser ausdriicklicher Dank. Kommen Sie
jetzt alle gut nach Hause. Ich schlieBe die letzte An-
hérung und die letzte Sitzung des Gesundheitsaus-
schusses fiir diese Legislaturperiode. Auf Wiederse-
hen.

Schluss der Sitzung: 20:12 Uhr

gez.
Dr. Kirsten Kappert-Gonther, MdB
Amtierende Vorsitzende

20. Wahlperiode Protokoll der 137. Sitzung

vom 29. Januar 2025

Seite 34 von 34



	Wortprotokoll
	Tagesordnung - Öffentliche Anhörung
	Mitglieder des Ausschusses
	Einziger Tagesordnungspunkt


